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Sieg in der Au (?) 
Hainburg wird (vorläufig) nicht gebaut. Die Grünen können 

ihren Einz ug ins nächste Parlament kaum noch verhindern. Und 
die Betonierer, die herrschen, haben nach dem 19. Dezember 

entdeckt, daß der Wald stirbt, daß es Katalysatoren und m oderne 
Filteranlagen gibt. Kein Zweifel: Mit blutigen Köpfen haben die 

Grünen in der A u gesiegt. 
Haben sie gesiegt? 

Sicher bin ich mir nicht, ob es nun 
ein Fluch oder ein Segen ist, daß wir 
hierzulande immer aus der Reihe tan
zen müssen. Besetzungen ~ab es auch 
anderswo und man muß nicht immer 
nur Brookdorf bemühen. ln F rank
reich und l lolland , in der Schweiz und 
in Italien gab es prügelnde Polizisteri 
und blutige Köpfe, mal bei Abschuß
rampen von Pershings, mal auf dem 
Baugelände eines Atomkraftwerkes, 
auf geplanten Startbahnen und in be
setzten Häusern . 

All diese Startbahne n und -rampen 
wurden und werden gebaut, die Rake
ten sind län~st scharf und die Polizi
sten haben ihre Orden im Schrank. 
Die Atomkraftwerke sind inzwischen 
wegen ihrer täglichen Pannen ab- und 
wieder eingeschaltet worden. 

Die, die sich dagegen zur Wehr ge
setzt haben, sind bei der R AF der 
Brigate Rosse gelandet oder Sympa· 
thisanten - für die Behörden und Zei
tungen jedenfalls. Der U nterschied ist 
gering. 

Nur wir haben mit hauchdünne m 
Vorsprung Zwentendorf zugesperrt , 
bevor es Pannen gab. Unsere besetz
ten Häuser stehen ohne Polizeieinsatz 
leer und wenn schon einmal eines mit 
dem G ummiknüppel geräumt wurde, 
dann hat es davor niemand besetzt ge
halten. 

U nd jetzt auch noch Hainburg. 

Da besetzen (zunächst) ein paar 
Studenten ein riesiges Au-Gebiet , das 
e benso wenig, wie es ernsthaft zu räu-

men ist, ernsthaft besetzt werden 
kann . Die Polizei veröffentlicht Fotos 
von Neonazis, die da unten angeblich 
mitmischen. G hadaffi schickt Geld , 
heißt es. D ie Gewerkschaft bläht sich 
auf und droht. Die da unten, die sitzen 
sonst nur in Kaffeehäusern herum und 
leben von unserer H ände A rbeit , 
,,studiere n'' nennen sie das. 

Bei jeder anderen derartigen Gele
genheit können die OGB-Funktionä
rc diese Pogromstimmung im Klein
format lesen, lange bevor sie ihre 
Brandreden schwingen. 

D iesmal bezieht die mächtigste In
stitution in unserem Land Prügel von 
den Zeitungen! 

Nicht die A ubesetzer sind die Radi
kalen! 

Man stelle sich vor : E ine Handvoll 
Studenten besetzt irgendwo in 
Deutschland ein wunderschönes, 
wertvolles Haus, um es vor dem Ab
bruch zu retten. Und m,rn stelle sich 
weiter vor. wenn man kann , die Bild
zeitung applaudiert! 

Was ist so anders bei uns als bei un
seren Nachbarn rundum? 

Die Zeitungen gewiß nicht. Das ha
ben sie in den letzten Dezembertagen 
mit balkendicken Lettern bewiesen. 

Von Kampf und Mut war da die Re
de, vom Vormarsch, vom Einkreisen 
und sich D urchschlagen , von „Front
berichterstattung" sogar. Da gab es 
Opfer und strategische Rückzüge, 
Brückenköpfe und F lanken. 
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4.-11. März 
Stimmberechtigt 

ist jeder österreichische Staatsbürger, 
der bis zum Stichtag (20.2.) das 19. 
Lebensjahr vollendet hat und vom 
N ationalratswahlrecht nicht ausge
schlossen ist. 

Eintragungsorte 
werden von der Gemeinde festgelegt. 
Laut Empfehlung des Innenministe
rium sollte pro 1500 bis maximal 2000 
Stimmberechtigte ein Eintragungslo
kal zur Verfügung stehen (in der Re
gel sind diese Lokale dieselben, wie 
bei der Nationalratswahl). 

Eintragungszeiten 
Die Eintragungslokale sind an Werk
tagen von 8-16 Uhr, an zwei Werkta
gen zusätzlich bis 20 Uhr offenzuhal
ten. Samstag, den 9. März und Sonn
tag, den 10. März sind die Lokale von 
8-12 Uhr geöffnet. 

Wichtig! 
Die Eintragung kann nur persönlich 
erfolgen. Dabei muß die Identität 
durch einen amtlichen Lichtbildaus
weis nachgewiesen werden ( ein Mel
dezettel oder dgl. genügt nicht!) 

Information 
Falls Sie Fragen haben, wenden Sie 
sich bitte an das 

Konrad-Lorenz-Volksbegehren 
Alserstraße 37 1080 Wien 

Tel.: 0222 / 43 59 38, 43 59 41 
(tägl. 9-19 Uhr) 
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Wir, die Naturschützerinnen und 
Naturschützer in der Hainburger Au, 
haben die Bäume, die gerodet werden 
,-'1llten, mit unseren Leibern ge-

,hützt. Wir sind von der Polizei ge
prügelt worden, wir haben in der Käl
te und Nässe standgehalten. Wir sind 
und bleib.~n gewaltfrei. In unserem 
Lager ist Osterreich. 

Am Neujahrsmorgen 1985 wollen 
wir ein positives, in die Zukunft wei
sendes Zeichen setzen. 

Die Hainburger Au soU Teil eines 
Nationalparks Donau-March-Thaya 
werden. Sie soll zur Gänze erhalten 
bleiben. Sie soll der forstwirtschaftli
cJ1en Nutzung und der touristischen 
Ubererschließung entzogen werden. 

Das niederösterreichische Natur
schutzgesetz sowie die internationa
len Abkommen von Bern und Ram
sar, die diese Au ausdrücklich unter 
Schutz stellen, sollen voll geachtet 
werden. 

Der Herr Bundeskanzler hat ge
sagt, wenn man hier unten kein Kraft
werk bauen kann, dann kann man gar 
nichts mehr bauen, dann kann man 
die Republik zusperren. 
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s 
Herr Bundeskanzler, die Republik 

ist keine Baufirma. Die Republik ist 
unsre Heimat; ihre Natur- und Kul
turlandschaft wollen wir schützen und 
erhalten-für uns, unsre Kinder und 
Kindeskinder. 

Gegebenenfalls soll der verfas
sungsgesetzliche Schutz dieses und 
andrer in Österreich zu errichtender 
Nationalparks Gegenstand einer 
Volksabstimmung sein. 

Wir, die Naturschützerinnen und 
Naturschützer in der Au verkünden 
den Frieden mit der Natur. Heute, am 
1. Jänner 1985, proklamieren wir die
se Au zum Nationalpark. 

Neben jede Verfügung, die uns wi
derrechtlich mit Geld- und Haftstra
fen bedroht, und überall rundum in 
der Au werden wir diese Proklama
tion an den Bäumen befestigen: 

,,Nationalpark Hainburger Au". 
Friede den Menschen! 
Friede mit der Natur! 

Die Naturschützerinnen und 
Naturschützer in der Hainburger Au 

tri 
111111 

un 
Zeitschrift 

von Sozialisten für 
Sozialisten 

INTERVIEW MIT 

FREDA MEISSNER-BLAU 

DIE NATUR ALS 

SACHZWANG? 

LÖHNE, GEWINNE 

ODER GRÜNE AUEN? 

SOZIALDEMOKRATIE: 

IN DER AU GESTORBEN? 

ÖKOLOGIE ALS 

TOTALWISSENSCHAFT 

STELLEN DIE GRÜNEN 

DAS SYSTEM IN FRAGE? 

ABSTIMMEN IST 

SCHÖÖÖÖN 

NEUES AUS DEM 

ZENTRALSEKRET ARIAT 

im Febr~ar-Heft 

Abo-Bestellungen am ein

fachsten durch Überwei

sung des Jahres-Abo-Betra

ges von öS 100,-- auf das 

TRIBÜNE-Konto bei der 

Zentralsparkasse, Konto 

Nr.: 602 438 509 
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,,Kopf gegen Geweih" Zugeständnis, das FORVM sei ein 
schlechtgemachtes Magazin, was in 
der Tat zutrifft, seit Sie es wieder lei
ten. Aber was nützt dieses Minimum 
an Harmonie, da Sie sich ja nicht mit 
einer einzigen Silbe dafür entschuldi
gen, daß Sie akzeptierte, sogar schon 
gesetzte Texte von mir weder ge
bracht, noch mir auf meine Bitte hin 
zurückgestellt haben? Ganz zu 
schweigen davon, daß Sie mich, den 
im Impressum Angeführten, nicht da
zu auffordern, wieder mitzuarbeiten. 
Nur „gut" soll ich Ihnen eben sein. 
Warum eigentlich? 

Telefonisch übermittelt ans Sekre
tariat des Forvm. 

Eingelangt am 17. Sept. 84 
Da meine Beiträge offensichtlich so 

unerwünscht geworden sind, daß sie 
mir noch nicht einmal retourniert wer
den - und der primus inter pares des 
Forvm so tiefsinnig gewesen ist, mich 
im F als schwachsinnig zu bezeichnen, 
verzichte ich mit Vergnügen darauf, 
weiterhin als Mitglied des Beirats an
geführt zu werden. 

Günther Anders 

Wien, 10. Okt. 1984 
Lieber Günter Anders, 
Sie sind nicht schwachsinnig, son

dern die eine oder andre Ihrer Ideen; 
so stand's auch im FORVM. 

Bei mir ist es auch so. Ich bin nicht 
schwachsinnig, aber die eine oder 
andre meiner Ideen. 

Ich gratuliere zum Adorno-Preis. 
Das FORVM ist eine schlecht ge

machte Zeitschrift. Vielleicht ist das 
alles, was noch zu sagen bleibt. Denn 
durch unser Grün-Engagement haben 
wir alle Inserate und Subventionen 
verloren. Dafür 10.000 Leser mit ei
nem Schlag gewonnen. Finanziell be
deutet dies allerdings gar nichts. Aber 
Finanzielles bedeutet gar nichts. 

Mir weniger denn je. Ich hänge mit 
einer Million, die ich nicht habe, im 
FORVM, und mit zwei Millionen, die 
ich nicht habe, im Volksbegehren. 

So leb ich immer leichter, bald wer
de ich fliegen. 

Menschenliebe ist auch mir lieber 
als Computerliebe. 

Geben Sie Ihrem Herzen einen 
Stoß und sind wir gut miteinander. 

Herzlichst Ihr 
Günther Nenning 

Wien, 16.10.1984 
Nein, Günther Nenning, so billig 

kriegen Sie es nicht! Ihr Brief, derbe
reits mit der falschen (und so wieder
holten) Schreibung meines Vorna
mens beginnt, ist so achtlos, dadurch 
so achtungslos, dadurch so verächt
lich, daß ich nicht im Traum daran 
denke, Ihre (grammatikalisch falsche) 
Bitte: ,,Sind wir gut miteinander", in 
der Sie das Erbetene in etwas bereits 
Geschehenes umfälschen, zu akzep
tieren. Sie bitten mich ausschließlich 
deshalb darum, weil Sie keine Lust 
haben, meine Austrittserklärung ab
zudrucken. Was sollte mich, da Sie 
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mich aus dem FORVM rausgesetzt 
haben, dazu veranlassen, Ihnen „gut" 
zu sein? 

II 
Ihre Erklärung, nicht mich hätten 

Sie mit dem Epitheton beiegt, son
dern nur Geschriebenes von mir, ver
dient genau das Eigenschaftswort, um 
das es hier geht. Jeder Jus-Student im 
ersten Semester wird Ihnen erklären 
können, daß Sie durch die Beleidi
gung eines Textes von mir mich belei
digen, und daß diese Aufteilung jede 
Moral und jede Justiz hinfällig ma
chen würde. 

III 
Ihr Zugeständnis, auch Sie hätten 

zuweilen „Schwachsinniges" geschrie
ben, soll beweisen, daß auch ich 
Schwachsinniges geschrieben hätte? 
Ganz abgesehen davon, daß der Ver
gleich zwischen Ihren und meinen 
Texten an sehr langen Haaren herbei
gezogen ist-warum sollten Ihre De
fekte mich dazu verführen, eigene zu
zugeben? Ihr Argument ist schlicht 
unlogisch. Eben achtlos und ach
tungslos et cetera runterdiktiert. 

IV 
Dem folgt Ihr Gratulationsstrauß 

zum Adornopreis, der, da er dreizehn 
Monate nach diesem Ereignis einge
troffen ist, erbärmlich verwelkt ist 
und Zweifel daran aufkommen lassen 
darf und muß, ob Sie ein Recht darauf 
haben, sich als ein Publizist aufzufüh
ren, der auf dem Laufenden ist. Ich 
bin schon längst weitergelaufen. Und 
Ihren Gratulationsanlaß habe ich so
gar längst schon vergessen. 

V 
Der einzige Satz, über den wir uns 

einigen könnten, ist Ihr freimütiges 

VI 
Und warum glauben Sie eigentlich, 

vor einem Mann, dem Sie nur zwei 
oder drei Male flüchtig begegnet sind, 
und niemals unter vier Augen, Ihre 
Finanzkonfessionen ausschütten zu 
dürfen oder zu müssen? Wollen Sie 
an mein Mitleid appellieren? Ich 
davon eine große Portion, aber für 
sehr viel wichtigere Miseren. Und was 
soll ich mit Ihrer Prognose, bald wür
den Sie „leichter" als Luft hochge
hen? Ist es nicht mal apropos, das je
mandem.mitzuteilen, den man an die 
Luft gesetzt hat? 

VII 
Was ich vor Monaten über Siege

schrieben habe, daß Sie offenbar an 
puberalitis postcox litten, ist leider 
eine viel zu gutmütige Diagnose gewe
sen. Sie sind kein Grüner geworden, 
sondern offenbar grün geblieben. Der 
Gedanke, daß gerade Sie unter den 
hiesigen Grünen das große Geweih 
tragen, das macht mich tief erröten. 

VIII 
Sie bitten mich darum, meinem 

Herzen einen Stoß zu versetzen. Das 
tue ich hiermit und verlange, daß 
meine Austrittserkl~rung 
lieh im FORVM veröffentlichen. 
Wenn Sie das nicht tun, beweisen Sie 
damit, daß das FORVM kein öffentli
ches Forum ist, sondern das Privat
grundstück Ihrer Eitelkeit. 

Günther Anders 

Geweih an Kopf 

Lieber Günter Anders, 
gern nimm ich Ihnern Austritt 
zur Kenntnis, nur woraus? 

Herzlich 
Ihr Günder Nenning 

I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. 
Lieber Günther Anders, (mit oder 

ohne teha, was weiß ich)! 
Sie sind ein böser alter Mann. Ich 

dachte, so ein berühmter Mensch hat 

ein großes Herz. Ich wollte Sie nicht 
raussetzen, sondern versöhnen, ich 
wollte alles von Ihnen drucken, auch 
Ihre Austrittserklärungen, ich weiß 
nicht, woraus, aber bitte. Jetzt druck 
ich halt Ihren Brief- ohne Kommen
tar, er spricht ja für sich. 

Nehmen S'sich doch nicht so wich
tig, in Zeiten, wo's um wirklich wichti
ges geht! 

Unverändert herzlich bin ich Ihr 
G.N. 
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Günther N enning 

,,Ein Abtrünniger nützt niemandem" 
Zunächst nennt er Landesrat Brezovszky mut(will)ig einen Gesetzesbrecher. Dann entschuldigt er sich artig. 

Zunächst kühlt er Sekt ein) als ihn die SP vor ein Schiedsgericht stellt, dann tut er alles) um sie wieder 
auszusöhnen. In den Nationalrat) klingts anfangs durch. Keinesfalls) hört man dann wieder. 

Wohin geht Günther Nenning eigentlich? 

FORVM: In einer der letzten profil
Nummern teilst Du die Menschheit in 
drei Gruppen - ein Drittel mag Dich 
nicht, einem Drittel bist Du gleichgül
tig und ein Drittel liebt Dich. Welches 
Drittel ist in den letzten Wochen ge
wachsen, meinst Du? 
Nenning: Wir alten Auschützer halten 

:cht sehr viel von den Parteien und 
_._her auch nicht viel von Teilungen. 

uns ist halt die alte sentimentale 
Ansicht da, daß wir gemeinsam, ohne 
diese Grenzziehungen .... 

FORVM: Das ist keine Antwort auf 
meine Frage. Du hast Dir Freunde ge
schaffen durch die gemeinsame Arbeit, 
auch in der Hainburger Au. Fürchtest 
Du nicht, daß sie jetzt, nach dem vor
läufigen Stand Deines Parteiverfah
rens enttäuscht sind, argwöhnen könn
ten, Du willst eine junge Bewegung für 
die SP oder die Gewerkschaft verein
nahmen? 
Nenning: Schau, ich muß mein Leben 
leben und die Leute müssen glauben, 
was sie glauben. Ich bin als Roter zur 
Grünen Bewegung gekommen und 
hab draus auch nie ein Geheimnis ge
macht. Das ist es auch schon. 

FORVM: Du hast aber zunächst mas-
- 1 an den Roten Kritik geübt - wenn 

nur verbal ... 

Nenning: Die demokratische Kritik 
ist immer verbal. 

FORVM: Muß ich mich auch immer 
gleich entschuldigen für die verbale 
Kritik, wenns drauf ankommt, wenns 
ein Schiedsgerichtsverfahren gibt? 

Nenning: Wenn ich jemand gekränkt 
hab' entschuldige ich mich. Die Sach
behauptung, daß der Bau eines Kraft
werkes in Hainburg schwer umwelt
schädigend ist halte ich aufrecht, ohne 
Ehrenbeleidigung gegenüber dem 
Genossen Brezovszky. Es ist ja auch 
nicht sehr interessant, ob der Herr 
Brezovszky ein Verbrecher ist oder 
nicht - ich möchte mir selber aussu
chen können, wessen Ehre mir wert 
ist, sie zu beleidigen. 

FORVM: Um Brezovszky als Person 
ist es dabei wohl auch nie gegangen. 
Nenning: Und die Sachbehauptung 
bleibt ja, wie gesagt; bestehen: Ich 
halte den Bau für gesetzwidrig und 
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der Verwaltungsgerichtshof gibt uns 
da recht. 
FORVM: Diese Sachfeststellung 
könnte man ja auch als Ehrenbeleidi
gung gegenüber der SPÖ interpretie
ren. Auch als Sozialist, der in der Par
tei bleiben will, muß ich mir über die 
SP, die das Betonieren zum Prinzip er
hoben hat, irgendwann einmal Gedan
ken machen ... 
Nenning: Ich hab immer g'sagt: Ich 
geh nicht freiwillig, die müssen mi 
aussihaun. Weil die Sozialisten gehö
ren in die sozialistische Partei. 
FORVM: Und wenn die Partei auf
hört, eine sozialistische oder sozialde
mokratische Partei zu sein? 
Nenning: Wer ist denn die Partei? Die 
Partei sind sechshundert- oder sieben
hunderttausend Leut. Die haben doch 
nicht aufgehört, Sozialisten zu sein. 

gar körperlichen - Widerspruch be
finden, dann mußt Du Dir auch die 
Frage gefallen lassen: Auf welcher Sei
te stehst Du eigentlich? 

Nenning: Wenn das jemand noch 
nicht bemerkt hat in der Grünen Be
wegung, auf wessen Seite ich steh, 
kann ich auch nichts machen, ich werd 
weiter versuchen, ihn demokratisch 
zu überzeugen. Eine Änderung mei
nes Lebens kann nicht dadurch passie
ren, daß jemand eine falsche Meinung 
hat. Also: Jemand wohlwollender, 
der sagt, überleg Dir das, jetzt wärs 
Zeit, das ist eine Sache. Was andres ist 
die logisch zugespitzte Überlegung: 
Wer ist die Partei? Darauf werden wir 
uns nicht einigen. In der Grünen Be
wegung brauchen wir uns auf über
haupt nix einigen, außer auf Fragen, 
wie helfen wir dem Wald, wie verhin

dern wir, daß unser Le
bensraum zerstört wird 

FORVM: Es gibt genug 
„ Wohlwollende", die 
sich fragen, wie kann ei
ner in einer Partei blei
ben, die schon lange die 
Grenzen dessen verlas
sen hat, was eine soziali
stische Partei ausmacht. 
Nenning: Ein abtrünni
~;er Sozialdemokrat 
i l]'enning ist für die Grü
t e Bewegung sicher 
1iicht mehr wert als ei-
11er, der trotz allem in 
der Partei bleibt. 
FORVM: Was es wert 
ist oder nützt ist doch 
nicht das einzige, was 
zählt. 

Nenning: Nicht nur aus Auflehnung bestehen ... Nenning: Überlassen 
wir den Test doch der 

FORVM: Deine Aubesetzer sind, 
glaube ich, da nicht ganz Deiner Mei
nung. Die glauben eher, die Partei ist 
in der politischen Praxis eine Handvoll 
Spitzenfunktionäre ... 
Nenning: Da kann ich niemandem 
helfen ... mein Leben kann nicht nur 
aus Auflehnung bestehen. 
FORVM: Wenn die Aubesetzer die 
Handvoll Spitzenfunktionäre für die 
Partei halten und sich zu ihr im - so-

Realität. Wenn sich 
jetzt herausstellt, in der Grünen Be
wegung hab ich damit kein Leiberl, ist 
es ja auch kein so ein Malheur. Die ist 
stark genug, um auch ohne Nenning, 
ohne Meissner-Blau oderwasweißich
wen weiterzukommen. Ich möcht mir 
nicht die ganze Zeit überlegen müs
sen, wen ärgere ich, wen ärgere ich 
nicht. Dann wärs genau umgekehrt: 
Dann müßt ich aus der Partei hinaus
gehn. Grade deshalb, weil ich mII 

11 



das nicht überlegt, bleib ich drin. So 
müßt ich ja überall austreten, aus der 
Gewerkschaft, aus der Partei ... weil 
überall ist etwas, wo Du zu Recht sa
gen könntest, das geht doch nicht. 
Das Leben ist immer sehr unlogisch 
und das hängt auch mit meiner Scheu 
zusammen, das so schwarz und weiß 
zu sehen. 

FORVM: Du bist vor 40 Jahren zur 
SPÖ gekommen. Damals hast Du Dir 
bestimmte Vorstellungen gemacht. Ist 
die SPÖ heute noch immer die Partei, 
der Du vor 40 Jahren beigetreten bist? 
Nenning: Das ist mir alles viel zu kom
pliziert. Ich bin nicht dieser Partei aus 
diesen oder jenen Gründen beigetre
ten sondern ich bin durch den Schorn
stein hereingefahren. Es hätte auch 
die ÖVP sein können. Zu sowas gehst 
Du, weil Dir jemand sagt, schau, geh 
da rein, da hast Freunde, ... und dann 
bist halt dort. 

FORVM: Auch wenns so ist, irgend
wann fragt man sich ja doch, ist das 
wirklich so, wie ichs mir vorgestellt ha
be. 
Nenning: Nein, das war nicht. 

FORVM: In der Regel hat man doch 
ein Anliegen ... 
Nenning: In der Regel geht man zu 
Parteien oder zu Verbänden ohne sol
che Idealvorstellungen. 

FORVM: Aber sie kristallisieren sich 
früher oder später heraus. 
Nenning: Na, überhaupt net. Du 
fühlst da drinnen einen Lebensraum. 
Statt daß Dir fad ist und Du herum
sitzt, hast Du die Partei, die Arbeit in 
der Partei, in der Gewerkschaft, hast 
Du Deine Freunde. 

FORVM: Du redest wie ein total apoli
tischer Mensch. 
Nenning: Ja, alles wichtige ist letztlich 
apolitisch. Wenn man unter politisch 
versteht, jetzt schau ich nach, was un
term Papier steht, dann schau ich in 
die Wirklichkeit, dann seh ich ein völ
lig anderes Bild. 

FORVM: Das soll doch nicht heißen, 
daß man politische Einstellungen im 
Parteiprogramm nachliest. Das sollte 
genau umgekehrt sein: Das Programm 
soll der Ausfluß der politischen Arbeit 
sein. Es gibt doch etwas, was man üb
licherweise Ideologie nennt. 
Nenning: Ich hab keine Ideologie und 
ich will keine Ideologie haben. Ich will 
ungefähr wissen, was wichtig ist fürs 
Leben und wozu ich lebe und wie ich 
überlebe. Und wenn ich mich danach 
richt, dann komm ich zum Prinzip der 
Mehrfachbeziehungen. 

FORVM: Was finde~/ Du in der SP 
zum Leben und zum Uberleben? 
Nenning: Na weil.ichs dort nicht find 
bin ich ja in der Grünen Bewegung. 
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FORVM: Das heißt, Du bist nur zu 
feig für Trennungen. 
Nenning: Na, ich halt halt nix von 
Trennungen, ich halt was davon, da
bei zu bleiben, bis man eben sagt, jetzt 
ist der Punkt, jetzt halt ichs nicht mehr 
aus. 
FORVM: Und wo ist Deiner Meinung 
nach der Punkt, wo Du's nicht mehr 
aushältst? 
Nenning: Ich glaub, wer drin bleibt, 
kann die Dinge, die nicht passen, viel 
eher kritisieren, als wer draußen ist. 
FORVM: Aber ohne Effizienz. 
Nenning: Die Effizienz ist ein kapita
listisches Merkmal. Wenn i drin bin, 
hab ich vielleicht keine Effizienz, 
wenn i draußen bin, auch nicht. Wenn 
aber der Punkt da ist, wo ichs nicht 
mehr aushalt, dann weiß ichs in 5 Se
kunden. Bis dorthin hab ich echt ka 
Zert,darübernachzudenken. 
FORVM: Na stellen wir uns einmal 
vor, die Parteispitze setzt sich zusam
men und denkt drüber nach, wie wer
den wir den Nenning los. Was müßte 
ihr da einfallen, damits Dir endlich zu
viel ist? 
Nenning: Na das wäre schön. 
FORVM: Es fällt mir wirklich nichts 
ein, was sie erfinden könnte, damit Du 
endlich austrittst. 
Nenning: Na siehst Du, bis zu diesem 
Punkt bleib ich in der Partei. 
FORVM: Zur Zeit gibts bei diesen 
Überlegungen aber auch noch eine 
zweite Ebene, nämlich Deine Freunde 
in der Grünen Bewegung, die sich dies
bezüglich auch ihren Teil denken. Was 
Du bisher gesagt hast klingt, als wärest 
Du der Ansicht, Du bist denen gegen
über nicht verantwortlich. 
Nenning: Ja, das ist auch das Kennzei
chen der Grünen Bewegung, daß je
der nur sich selbst gegenüber verant-' 
wortlich ist. Auch wenn es Erwar
tungshaltungen gibt, die ich oder ein 
anderer gar nicht erfüllen kann. 

FORVM: Mit dieser Erwartungshal
tung forderst Du ihnen aber auch etwas 
ab. 
Nenning: Das ist noch immer das Füh
rerprinzip, das ist falsch. Die einen sa
gen positiv, führe uns, die anderen ne
gativ, sei uns verantwortlich, überle
ge, was Du uns schuldig bist. In dieser 
Bewegung gibts und solls keine Füh
rer geben. 
FORVM: Da machst Du Dir aber et
was vor. Du bist nicht zufällig am Ti
telblatt von „profil" als Gallionsfigur, 
neuerdings nicht mehr umstritten, son
dern inzwischen schillernd. 
Nenning: Drum soll i mi a no küm
mern, wer mich aus welchen Gründen 
auf das Titelbild gibt? 
FORVM: Wer immer Dich dazu ge-

macht hat, jetzt bist Du die Gallionsfi
gur. 
Nenning: Will ich aber nicht. Viel
leicht ist das gut so, daß mich die Leu
te jetzt wirklich oder angeblich für ei
nen krummen Hund halten, weil ich 
noch in der Partei bin. Vielleicht kann 
man so das Führerbild demontieren. 

FORVM: An der Stelle drängt sich 
auch die umgedrehte Fragestellung 
auf: Ob Du die Grüne Bewegung, die 
nur zum Ziel hat, einen Umdenkpro
zeß in Gang zu bringen, dazu benützt, 
etwas ganz anderes zu erreichen. Es 
gibt ja im Volksbegehren etwa sehr hef
tige Auseinandersetzungen zu einer 
möglichen Nationalratskandidatur ... 

Nenning: Wenn mein Lebensziel der 
Nationalrat gwesn wär, wäre ich mit 
35 oder 40 drin gwesn. Ich muß halt 
auch hinnehmen, wenn einer so 
ist und glaubt, mein Lebensziel 
jetzt mit 70 in den Nationalrat zu 
men. Ich hab das Zutrauen zu mir, 
daß mich die Leut schon richtig ver
stehen werden. Wenns mich nicht ver
stehen, hat mir der liebe Gott gesagt, 
dann laß es ein. Und noch was: Man 
muß endlich einmal raus aus den alten 
politischen Vorstellungen, das in ein 
Gewurschtel mündet, wo Leute dele
giert sind, die Delegierten denen, die 
sie delegiert haben, wieder verant
wortlich sind und so fort. Viele, viele 
Leute sagen jetzt, ich tue jetzt einfach 
was - selbst-, weils notwendig ist. 
Alles andere stellt sich heraus. In ei
ner solchen Bewegung werden Füh
rerfiguren ausgeschieden, die nicht 
gewollt werden oder die nix taugen. 

FORVM: Benützen kannst Du die Be
wegung möglicherweise ja nicht nur als 
Sprungbrett in den Nationalrat, son
dern es könnte doch sein, daß Du 
für sorgst, daß die SPÖ diese 
gung einmal schlucken könnte. 
Du zumindest Teile dieser Bewegung 
wieder zurück in die SPÖ holst. 

Nenning: Du meinst, im Auftrag der 
Partei, sozusagen? Dazu sans net 
schlau genug. Um jemand zu benüt
zen und um jemand zu fangen, dazu 
gehören immer zwei - ein Rattenfän
ger und die Ratten. Und ich bin voll 
überzeugt, daß die Leute, vor allem in 
der Grünen Bewegung, klug genug 
sind zu sehen, sind sie jetzt Ratten 
oder Menschen. Und wenn ich der 
Rattenfänger bin, glaub ich, daß die 
Leut gscheit genug san, mir nicht zu 
folgen. Die Unredlichkeit merkt man 
in der Politik, die Leute haben längst 
schon ein Gefühl dafür entwickelt. 
Sonst gäbs ja überhaupt keine Hoff
nung auf Wandel. Für die Grünen gilt 
das jedenfalls in hohem Ausmaß. 
Deshalb sind sie ja Grüne, weil sie ein 
G'spür dafür entwickelt haben, was 
nicht mehr paßt. Und weil sie nicht 
mehr blind hinterherrennen wollen. 
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Sieg? 
Fortsetzung von Seite 1 

Was die Zeitungen mit diesem Vokabular bedachten, ist 
eine Bewegung, die sich Gewaltlosigkeit nicht bloß als 
Strategie verschrieben hat, deshalb vielleicht, wäre sie 
überzeugt wäre, gegen Panzerfahrzeuge und Gummiknüp
pel nicht anzukönnen. Nein, sie meint, mit der Natur sei es 
wie mit den Menschen. Wer mit ihr sorgsam umgehe, kön
ne nicht anders, als auch mit seinem Nachbarn herzlich um
zugehen. Wer rücksichtslos ist, ist es gegen Bäume wiege
gen Menschen. Dergleichen sei nicht teilbar, sagen sie. 

Ich glaube ihnen. 
Heldenhaften Kampf haben es die Zeitungen genannt, 

als sich diese Menschen vor die Ketten der Baufahrzeuge 
in den Weg legten. Tapferkeit, als sie in ihren Lagern bei 
minus zehn Grad näher aneinanderrückten. Schlacht, als 
sie sich zitternd an die Bäume klammerten. 

Womit haben diese Menschen das verdient? 
/ Macht es tatsächlich einen Unterschied aus, wenn von 

~•~ .. ampf und Heldentum die Rede ist wie ehedem, ob bei 
diesen Vokabeln „Polizei" oder „Aubesetzer" steht? 

Sind unsere Politiker so anders als rundum? Haben wir ei
nen Ministerpräsident Albrecht, der im Hubschrauber 
kreisend über einer Demonstration per Funk mit dem Ein
satzleiter der Polizei darüber diskutiert, ob nicht doch 
scharfe Munition verwendet werden soll? 

Wir haben einen niederösterreichischen Sicherheitsdi
rektor, der zurücktritt weil... ja, warum eigentlich? Weil 
Kritik am Einsatz der Exekutive geübt wurde? Oder viel
leicht doch deshalb, weil er sich von den Politikern im Stich 
gelassen fühlt, wie er sagt; die Politiker haben nachgege
ben, zähneknirschend, aber sie haben beschlossen, nach 
dem 19. Dezember das Debakel nicht fortzusetzen. Fühlte 
sich der Sicherheitsdirektor deshalb im Stich gelassen? 

Und wir haben eine Regierung, die Probleme mit der 
ach so männlichen Tugend der Durchschlagskraft hat. In 
der Regierungserklärung hat sie sich vorgenommen, Hain
burg zu bauen und jetzt muß sie, koste es was es wolle, bau
en - es könnte nicht nur den Auwald kosten. 

Sinowatz' größte Schwäche ist, daß er stark sein will. 

Aubesetzer: Gewaltlosigkeit nicht bloß als Strategie 
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Sie hält sich noch die Waage mit einer zweiten, ebenso 
fatalen Schwäche: Die Regierung will im Amt bleiben, ko
ste es was es wolle (selbst wenn, wie in der Affäre Reder
Frischenschlager, der Koalitionspartner, den man eben zur 
Machtausübung braucht, den halben Staatsempfang für ei
nen Nazi-Kriegsverbrecher gutheißt). Niemand unter den 
Auschützern hat auch nur eine Sekunde daran gedaGht, der 
Regierung in dieser Richtung zuzusetzen. Die Umfragen 
jedoch haben den Herren am Ballhausplatz signalisiert, 
daß sie aus dieser Auseinandersetzung nicht als Sieger her
vorgehen können. Daher geben sie, Starksein hin, Stark
sein her, zunächst einmal nach. 

Macht es tatsächlich einen so großen Unterschied aus, 
ob sich eine Regierung mit aller Kraft durchsetzen will 
( und dies durch den Polizeieinsatz auch deutlich demon
striert) und zurückzuckt, wenn ihr klar wird, was dies für 
die kommenden Nationalratswahlen bedeutet oder weiter 
den starken Mann mimt? (Wie gleichgültig ihr die Folgen 
für das demokratische Klima sind, ist in der Anzeige des 
Konrad-Lorenz-Volksbegehrens gegen den Brezovszky
Bescheid auf Seite 26ff nachzulesen!) Hainburg werde den
noch gebaut, meint Sinowatz. Hainburg ist lange noch 
nicht ausgestanden, genau das aber will die Regierung: 
Wer wird denn noch unterschreiben gehen in der Woche 
zwischen 4. und 11. März, wenn die Regierung ohnehin so 
einsichtig ist? Sicher ist sich Sinowatz allerdings nicht -
geht's nicht hin unterschreiben, sagt er (nicht), denn selbst 
wenn das Volksbegehren mehr als 500 000 Unterschriften 
zusammenkriegt, eine Volksabstimmung ziehe er und sei
ne Partei nicht in Betracht. Schließlich trage die Regierung 
die Verantwortung und vor der wolle sie sich nicht mit Hil
fe eines Volksentscheides drücken. 

Welcher dieser Politiker, die ständig mit ihrer Verant
wortung schwanger gehen, hat sie je ausgetragen? 

Nein, auch bei den Politikern hat dieses kleine öster
reichische Wunder nicht seine Wurzeln. 

Eigentlich weiß niemand so recht, wie man „es" nennen 
soll: die Au-Bewegung. Sie macht den Unterschied aus zu 
den oft so hart geführten Auseinandersetzungen zwischen 
denen, die meinen, Demokratie sei auf vier Jahre befriste
ter Absolutismus und den Friedensbewegten, Hausbeset
zern, einfach nur Jugendlichen und Bürgerinitiativen. 
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Hinter 1,9 Millionen 
Passagieren pro Jahr 
steht unsere 
österreichische Qualität 

1 9 Millionen zufriedene Passagiere. -
, Wir fliegen im Linien- und Charter-

verkehr in 81 Städte in 39 Ländern. 
Mit bereits sprichwörtlich gewordener 
österreichischer Gastfreundschaft und mit 
einer Präzision, die uns den Ruf eingebracht 
hat, eine der zuverlässigsten und pünkt
lichsten Fluglinien der Welt zu sein. 
„Friendly" heißt auch: stolz auf die eigene 
Fluglinie sein. 

AUSTR/AN 
ganz Ihre Linie 
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Der wohl auffälligste Unterschied dieser Bewegung zu 
(ausländischen) Vergleichsbeispielen ist ihre politische 
Ausrichtung- sie hat keine. 

In Frankfurt, wo die Anrainer seit Jahren den Bau der 
Startbahn West zu verhindern versuchen, würde es keinem 
noch so progressiven CDU-ler einfallen, sich zu den „Radi
kalen" zu setzen (auch damals nicht, als in Bonn noch die 
Sozialdemokraten regierten fand sich keiner). Und die 
SPD, die nach ihrer Niederlage die Ökologie entdeckt hat
te, verbündet sich nach den feierlichen Wahlreden besten
falls dann mit den Grünen, wenn sie sie für die Ministerprä
sidentenwahl braucht. 

Hierzulange tritt ein bärtiger Bauer aus Ärger über die 
allmächtige OVP im Ländle aus der Partei aus, verbündet 
sich mit den linken Chaoten von der AL ( und den die VP 
oft rechts überholenden Vereinten Grünen), kriegt auf 
Anhieb 13 Prozent der Stimmen und wählt erst recht (man
gels Alternativen) den VP-Landeshauptmann wieder. 

Hierzulande setzt sich ein SP-Gewerkschaftsfunktionär 
gemeinsam mit dem VP-Vizebürgermeister in die Au, Sei
te an Seite mit Jugendlichen, die sich gerne Anarchisten 
nennen würden, und alten Bauern, die nie in ihrem 
anders als schwarz gewählt haben. 

Die einzige politische „Ausrichtung", die an dieser Be
wegung auszunehmen ist, könnte man zutiefst konservativ 
nennen, eine, die sich in nichts von der Ideologie der tradi
tionellen Parteien unterscheidet: Programm ist das, was 
dem Ziel der Bewegung nützt, egal mit wem. Daß dieses 
Ziel tatsächlich der Schutz unseres Lebensraumes ist, ihre 
Beweggründe durch die Bank ernstgemeint und ideali
stisch, soll dabei gar nicht in Abrede gestellt werden. 

Der zweite, auf den ersten Blick sogar deutlichere Un
terschied zu allen anderen „Bürger"-Initiativen ist ihre in
nere Struktur. Nirgendwo sonst waren nach außenhin 
sichtbar Führerfiguren aufgetreten. Sie widersprechen 
auch der Grundidee dieser Gruppierungen - gerade das 
Mißtrauen gegenüber der Nachtwächterpolitik der Partei
en, den Führern an der Macht, hat die meisten dieser Be
wegungen erst entstehen lassen. 

Darin unterscheidet sich stärkere der beiden Grün-,,Par
teien" Österreichs, die VGÖ, etwa von den deutschen 
Grünen. Zwar gibt es auch in der BRD eine Prominenz d{] 
Szene, Führerfiguren sind das jedoch nicht. In der va. 1 

hat sich das Prinzip nach den heftigen Auseinandersetzuit:: 
gen um Tollmann offenbar endgültig durchgesetzt, sie ist 
keine Basispartei mit Rotation und (bestenfalls) ,,Spre
chern"; sie will es auch gar nicht sein. 

Die VGÖ hat in dieser Bewegung nicht mehr Bedeutung 
als zig andere Gruppen, zu wenig jedenfalls, u~ auf sie ab
zufärben. Daß die Au-Bewegung wie die VGO ohne Füh
rer offenbar nicht auskommt, hat bloß gemeinsame Wur
zeln - in unser aller Erbe als Untertanen der Habsburger. 

Zumindest in den Tagen vor dem 19. Dezember hatten 
die Au-Besetzer den Führern einen Erfolg zu danken-jede 
Staatsmacht hat mit Bewegungen dieser Art ihre Probleme 
vor allem deshalb, weil sie selbst dann, wenn sie es - selten 
genug - will, keine Gesprächspartner finden kann. Keiner 
traut sich für alle reden oder gar entscheiden. Zwar nicht 
für alle, aber reden haben sich die Meissner-Blaus, Nen
nings und Heilingbrunners getraut. Diese Gespräche ha
ben immerhin ein paar Tage Frist herausgeschlagen. Ein 
paar Tage, in denen sich mit Gewißheit die Öffentlichkeit 
nicht nur informieren, sondern ein Klima entstehen konn
te, das am 20. den Knüppel wieder im Sack verschwinden 
ließ. 

Daß die Meissner-Blaus, Nennings und Heilingbrunners 
nicht kühle Parteiführer mit wahlstrategischen Überlegun
gen sein können, zeigt die OGM-Umfrage, die wenige Ta-
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,,Scl.tlachi'"' ;ro1:1 Hainburg: lV0111it h1bt::11 sie das vcrdicm? 

ge nach den Au-Ereignissen des Österreichers Bereitschaft 
zur Unterschrift abtestete: ein Erfolg, das heißt also ein 
vorläufiger Baustop, werde den gleichen Effekt nach sich 
ziehen, wie ihn Bruno Kreisky 1978 mit der AKW-Befra
gung so gekonnt provoziert hat-im Wahlkampf 1979 konn
te es keine Atomdiskussion mehr geben und Kreisky siegte 
bravourös. 

Die Damen und Herren im Büro des Konrad-Lorenz
Volksbegehren wußten natürlich, daß der Weihnachtsfrie
de nicht einfach ein Sieg in der Au sein würde. Daß so man
cher, der, wären in Stopfenreuth weiter Bäume gefallen, 
am 4. März unterschrieben hätte, nicht merkt, daß der 
Knüppel eben nur im Sack, keinesfalls aber ganz abge
schafft ist. Die Regierung hat sich zudem einen Regie
rungskommissär für Umweltschutzfragen angeschafft und 
Konrad Lorenz heftig an die breite Brust gedrückt, wenn 
auch nur ein A½endessen lang - die ORF-Kameras waren 
dabei. 

Mittelfristig gedacht - bis zum 11. März - hat der gerühm
te Weihnachtsfriede dem Volksbegehren geschadet, ohne 
Zweifel. 

Was wäre aber die Alternative gewesen? Sich mit der 
Regierung nicht an einen Tisch zu setzen, keine Frist her
auszuschlagen und darauf zu warten, daß die Polizei den 
Einsatz, mit dem sie am 19. Dezember so erbärmlich schei
terte, für den 10. oder 11. ansetzt? Zu einer Zeit, als -
wenns hoch kommt - fünfhundert oder tausend Jugendli
che die Au besetzt hielten, ohne organisierte Verpflegung 
und mit nicht annähernd der Sympathie aus der Bevölke
rung, die ihr 10 Tage später über die Runden helfen konn
te? 

Gerade dabei hat die zweite Funktion dieser Führerfigu~ 
ren eine wesentliche Rolle gespielt - die Verbindung zu den 
Medien, die vor allem Günther Nenning gehalten, manch
mal in dieser Intimität erst hergestellt hat. Was immer die 
Kronenzeitung mit ihrem verblüffenden Engagement für 
die Au-Besetzer wirklich will (sich darüber Illusionen zu 
machen wäre töricht), sie hat nicht nur dafür gesorgt, daß 
die Bauern aus der Umgebung Stroh in die Lager brachten 
( was sie früher oder später auch ohne Kronenzeitung getan 
hätten), sondern sie brachte vor allem die anderen Medien 
in Zugzwang. Tagelang war selbst im zwangsobjektiven 
ORF von nichts anderem die Rede. 

Das ist sicher in erster Linie Nennings Verdienst. 
Und sein größter Fehler. Denn die Geister, die er rief, 
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wird er nicht so einfach loswerden. Und die Alten und Jun
gen, die sich in der Au für mehr als nur eine Idee prügeln 
haben lassen, sehen zwar vielleicht auch, wie wesentlich 
die Unterstützung der Medien sein kann, diese Intensität 
der Beziehung zwischen dem Au-Hirschen und seiner Kro
ne werden sie kaum verstehen können. 

Was wunder, wenn alle nur denkbaren wahren und fal
schen Gerüchte auftauchen, was und wieviel von der Kro
ne komme und auch damit nicht verstummen, daß Nenning 
alles zugibt, egal was, immer wieder alles zugibt. Was hin
ter den gepolsterten Türen in der Muthgasse ausgehandelt 
wird oder werde, ist den Aubesetzern unbehaglich, wie 
den meisten der Gedanke mißfällt, diese Bewegung könn
te auf einer hinteren Bank des Parlaments münden und in 
einem Unterausschuß enden. 

Natürlich hat Günther Nenning recht, wenn er alle nur 
erdenklichen Möglichkeiten nützt, um ein Umdenken vor 
allem bei den Kronenzeitungslesern anzukurbeln. Die 
Macht dieser Zeitung kriegt das Volksbegehren auch auf 
materieller Ebene zu spüren - ohne die Spenden, die nacp 
den Hilferufen in der Krone eintröpfeln, würde das Volkl~ 1 

begehren den 4. März gar nicht mehr erleöen. 
Menschen jedoch, die bei Schnee und Kälte ausharren, 

um Bäume zu schützen, weil sie mit hartem Beton nichts 
anzufangen wissen, haben eine Sensibilität, mit der Politi
ker - und obs ihm paßt oder nicht, auch Nenning ist ein Po
litiker - in den Verhandlungen mit Sozial- oder sonstigen 
Partnern normalerweise nicht zu rechnen brauchen. Gera
de die Macht, mit deren Hilfe in den Dezembertagen die 
Au-Sschützer so viel Sympathie in der Öffentlichkeit ge
winnen konnten, ist ihnen, wie jede Macht, zuwider. Ver
mutlich nicht einmal, weil es ausgerechnet die Kronenzei
tung ist, sondern weil es Macht ist. 

Sie sind angetreten, um zu helfen - gegen eine (Staats-) 
Macht, die eine machtlose Natur überfahren will. 

Günther Nenning ist inzwischen die Gallionsfigur dieser 
Bewegung und es ist belanglos, wie er es geworden ist - ob 
die Grünen es so wollten, ob er sich vorgedrängt hat oder 
ob er von .,seinen" Medien dazu hochstilisiert wurde, er ist 
es nun einmal. Auch dadurch, daß er sich mit Sinowatz und 
Co. im Parlament an einen Tisch gesetzt hat. Spätestens ab 
diesem Zeitpunkt konnte (und kann) er eine Verantwor
tung dieser Bewegung gegenüber nicht mehr vom Tisch wi
schen. 
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Konrad Lorenz 

Es wird kein Gras 
d'rüberwachsen 

Es nützt wenig, einzelne Kraftwerke zu verhindern, wenn man der 
Bevölkerung ständig falsche Alternativen vorsetzt. Das Publikum 

ist aber nicht so blöd, wie manche gerne glauben. 

Wir haben die Großbaustellen 
Melk und Greifenstein in Szene gehen 
gesehen. Der Strudengau und die 
einst malerische Uferstraße liegt seit
her großteils hinter meterhohen 
Dammböschungen, neben den Däm
men des Kraftwerkes Altenwörth ver
trocknet die Kremser Au, die Kernbe
reich der Greifensteiner Auen 

( :hließlich- die Naturparadiese mei
~"- -:ter Kindheit und Jugend - sind un

wiederbringlich zerstört. Da ich nicht 
nur als Niederösterreicher, sondern 
gewissermaßen als Biologe geboren 
wurde, vermag ich den Prozeß ·der 
Verhäßlichung ein dreiviertel Jahr
hundert lang mit geschärftem Be
wußtsein zu überblicken. 

Ungehemmte Bautätigkeit und In
dustrieansiedlungen, Straßen- und 
Kraftwerksbauten, regulierte Flüsse, 
verrohrte Bäche, drainierte Feucht
wiesen, zugeschüttete Teiche, ausge
räumte Traktorensteppen haben uns 
in nur einer Generation einen Land
schaftsverbrauch beschert, der heute 
in immer mehr Mitbürgern, jungen 
wie alten, die Bereitschaft weckt, den 
demokratischen Kampf für die letzten 
verbliebenen Naturwerte unseres 
Landes aufzunehmen. 

;~ Nun haben wir in Niederösterreich 
~•"'.)ücklicherweise ein klar und ohne 

wirtschaftliche Ausnahmeklauseln 
formuliertes Gesetz, welches die Un
antastbarkeit des Landschaftsschutz
gebietes der Hainburger Auen si
chert. Jeder der Landtagsabgeordne
ten kann sich durch einen Blick auf 
den Wortlaut dieses Gesetzes über
zeugen, daß ein hartes Großbauwerk, 
welches sieben Quadratkilometer Ro
dung erfordert, welches die Donau in 
ein neues Bett zwingt, sodaß Hain
burg, das Jahrhunderte am großen 
Fluß lag, plötzlich von diesem abge
rückt ist, ein Großbauwerk, welches 
wasserdichte Dämme bis Wien zieht 
und die Auen vom lebensspendenden 
Wasser der Donau abspundet, daß 
dies ein Gesetzesbruch wäre. 

Jeder Gutachter, der versuchen 
würde, dies abzustreiten, wäre der 
Lächerlichkeit preisgegeben ... 

Kann ein auf vier Jahre gewählter 
Mandatar die Verantwortung über
nehmen, durch einen Federstrich das 
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Todesurteil einer in vielen Generatio
nen entstandenen und so nie mehr 
wiederherstellbaren Landschaft zu 
fällen? Wir sollten in einer Zeit zu
nehmender Radikalisierung und Um
weltzerstörung weder eine Mißach
tung der Rechtsstaatlichkeit noch ei
nen ökologischen Fehler wagen ... 1) 

Unsinnige Alternativen 

In gemeinsamer Sorge um das 
Waldsterben sollte geklärt werden, ob 
man wenigstens bereit ist, einen der 
schönsten, vielfältigsten und noch 
immer vitalsten Wälder, nämlich den 
Auwald zwischen Wien und Hain
burg, vor großflächiger Rodung und 
landschaftsökologisch verheerenden 
Dammbauten zu retten. Spätestens 
seit der Verwüstung meiner engsten 

gelegt, daß ich zweifle, ob er sich den 
nötigen Spielraum bewahrt hat, um 
überhaupt noch auf Gegenargumente 
zu reagieren. 

Meine Hoffnungen richten sich als 
patriotischer Niederösterreicher des
halb auf das geltende Naturschutzge
setz und auf jene Politiker, die den 
Bau noch verhindern könnten, näm
lich LH Siegfried LUDWIG und sein 
Stellvertreter Dr. Erwin PRÖLL. 

Gerade weil ich die vielseitigen 
Sachzwänge anerkenne, denen der 
Regierungschef ausgesetzt ist, hoffe 
ich ihn davon zu überzeugen, wie 
wichtig es ist, über alle Parteigrenzen 
und Lobbies hinweg in einem Akt di
rekter Demokratie eine energiepoliti
sche Wende herbeizuführen. 

Es nützt nichts, einzelne Kraftwer-

Konrad Lorenz: ,,Dies wäre ein Gesetzesbruch" 
Heimat, der Greifensteiner Au, an ke zu verhindern, wenn man der Be
der ich mehr hing als an meinem Va- völkerung ständig falsche Alternati
terhaus und meinem Garten, ist uns in ven vorsetzt, wie etwa die unsinnigen 
erschütternder Weise vor Augen ge- Behauptungen, man müsse die Hain
führt worden, wie glaubwürdig die burger Auwälder umbringen, um das 
Beteuerungen der Planer vom um- Waldsterben zu verhindern, man 
weltschonenden Kraftwerksbau wa- müßte die Au vernichten, um die Au 
ren. zu retten, oder man brauche diese 

Leider hat sich der Bundeskanzler Staustufe, um fossile Brennstoffe zu 
mehrmals so eindeutig (und mit an- sparen, während man beim falsch ge-
haltend geballter Faust, wie ich als planten Kohlekraftwerk Dürnrohr 
Verhaltensforscher anmerken darf) mehr Energie vernichten will, als 
auf den Baubeschluß Hainburg fest- Hainburg liefern könnte. 
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Wir brauchen also politische Instru
mente zur besseren Energienutzung. 

Der Großkraftwerks bau hat macht
volle Apparate mit Aufsichtsräten, 
Direktoren, Gewerkschaftern und 
Vertragsfirmen hinter sich. Die intelli
gentere Verwendung vorhandener 
Energie hat noch keine Lobby - ob
wohl diese Alternative volkswirt
schaftlich, beschäftigungspolitisch 
und ökologisch wesentlich sinnvoller 
wäre. 

Es geht nicht mehr an, den Versor
gungsauftrag der E-Wirtschaft als 
Auftrag zur Mehrproduktion von 
~.trom zu interpretieren und den 
Osterreichern steigende Umweltzer
störung und Energieimporte aufzuer
legen, um auch die überflüssigsten 
Konsum- und Verschwendungswün
sche zu erfüllen. 

Viele polititsch Tätige wissen be
reits um diese Fehlentwicklung, trau
en aber der Bevölkerung offenbar die 
Reife und Einsicht für eine Energie
wende nicht zu - wobei ich ange
sichts offizieller Kraftwerksargumen
te oft den Eindruck habe, daß man 
den informierten Bürger gar nicht ha
ben will. Das Publikum ist aber viel 
weniger blöd, als manche Medien 
glauben. 

Es wird von Regierung und Parla
ment abhängen, ob das vor kurzem 
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von mir symbolisch unterzeichnete 
überparteiliche Volksbegehren als op
positioneller Akt oder als längst not
wendige Unterstützung der Regierung 
verstanden wird, der Naturzerstörung 
in unserem Lande Einhalt zu gebieten 
und der Selbstherrlichkeit einzelner 
Kraftwerksgesellschaften eine sozial 
gerechte, beschäftigungsintensive 
und umweltverträgliche Energiesi
cherung entgegenzusetzen. 

Hainburg, Zwentendorf, Dürnrohr 
und U mbalfälle waren nur Symptome 
veralteter Energiekonzepte und soll
ten uns in un~erem gemeinsamen Be
mühen für Osterreich niemals ent-

. 2) zwe1en ... 

Ma:m kann nichts retten, indem 
man es zerstört 

Ich habe Otto Koenigs Konzept 
,,Lebensraum aus zweiter Hand" freu
dig begrüßt, solange er als Tierkenner 
und erfahrener Aquarien- und Terra
rienliebhaber ankündigte, technisch 
zerstörte Industrielandschaften, 
Schottergruben und vorhandene Fluß
staue in einen naturnäheren Zustand 
zurückführen zu wollen. Jeder gut an
gelegte Gartenteich zeigt, daß dies in
nerhalb bescheidener Grenzen mög
lich ist. 

In der Auseinandersetzung um die 
Verbauung des mittleren Kamps habe 

ich eine Ehrenerklärung für ihn abge
geben, als er mir versicherte, ein un
berührtes Kamptal wäre auch ihm lie
ber, er wolle nur retten, was zu retten 
sei, weil man das Kraftwerk leider 
nicht mehr verhindern könne. 

Dann wurde das Kraftwerk verhin
dert - das mittlere Kamptal bleibt in 
Anwendung des fortschrittlichen 
N.Ö.Naturschutzgesetzes unangeta
stet, wofür ich den Spitzenpolitikern 
dieses Landes - und zwar aller Par
teien - dankbar bin. 

Zu meiner Überraschung hat Otto 
Koenig diesen Erfolg des Naturschut
zes als Fehler bezeichnet. Dies ist ein 
Verstoß gegen sein ursprüngliches 
Konzept, nur heilen zu wollen, aber 
keiner technischen Zerstörung Vor
schub leisten zu wollen. 

Ebenso überrascht bin ich über Äu
ßerungen Otto Koenigs im Bildkalen# 
der des Verbundkonzerns, es sl" 
gleichgültig, ob eine Landschaft durcli 
Vulkanausbrüche oder Bagger zer
stört werde, wenn man sie nachher 
nur wieder revitalisere und die E
Wirtschaft mache im Prinzip das Glei
che, wie die Biber mit ihren Damm
bauten. 

Koenig bekennt sich trotz der of
fensichtlichen Zerstörungen durch die 
Kraftwerke Melk und Greifenstein als 
einziger mir bekannter Biologe zum 
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sendes Umdenken in der Umwelt
und Energiepolitik. Es enthält eine 
Reihe konstruktiver Vorschläge für 
umweltschonende Energiebereitstel
lung und langfristige Beschäftigungs
sicherung in einer Vielfalt gewerblich
industrieller Branchen. 

Gutachter Koenig: Geld nur mehr von der E-Wirtschaft 

Eine jahrzehntelange Freundschaft 
kann und soll auch durch gravierende 
Irrtümer nicht ungeschehen gemacht 
werden. Otto Koenig war wesentlich 
daran beteiligt, mir nach meiner Pen
sionierung vom __ deutschen Max
Planck-Institut in Osterreich wissen
schaftliche Arbeitsmöglichkeiten 
vor allem in Grünau am Almsee - zu 
schaffen. Ich sollte Verständms dafür 
haben, daß ein dynamischer Mensch 
wie er nach seiner - heuer erfolgen
den - Pensionierung das gleiche 
Recht beansprucht. Es wirft ein be
zeichnendes Licht auf unsere Gesell
schaft, wenn Otto Koenig mit gutem 
Grund behaupten kann, daß er das 

Bau des Kraftwerkes Hainburg- ob- . 
wohl diese Großbaustelle schlagartig 
7 Quadratkilometer vitalsten Auwal
des mit hochwertigen Alarmsystemen 
vernichten soll und weitere Auwald
bestände durch kilometerlange was
serdichte Dämme indirekt schädigen 
müßte, weil es sie vom lebensspen
denden Flußregime mit seinen wech
selnden Wasserständen und Hoch
wasserspitzen mit großer Räumkraft 
abschneiden würde. 

Diese Erkenntnisse wurden mir 
nicht von fanatischen Naturschützern 
,,eingeredet", davon hat mich viel
mehr das Stauwerk Greifenstein über
zeugt, das meine engste Heimat in ei
ne widerliche Wüste verwandelt hat, 
über die ganz sicher die Natur nicht 
,drüberwächst". 

Daß die Donaustauwerke nach 
einiger Zeit mit Parkrasen „begrünt" 
sind und daß die allgegenwärtigen 
Reiherenten auch auf Stauseen einfal
len, bedeutet nicht, daß die „Natur 
drüberwächst", wie es der Verbund 
plakatiert. Nicht minder zweifelhafte 
Plakatbeispiele sind Graureiher und 
Eisvogel, wenn auch aus anderen 
Gründen. 

Unterhalb der Staumauer käme es 
- ebenfalls im Auenbereich - zur 
plötzlichen Absenkung des Donau
spiegels um 1,70 m, eine künstliche 
Eintiefung, die bisher in den öffentli
chen Debatten verschwiegen wurde. 
Selbst nüchterne Juristen sind mit mir 
einig, daß ein technischer Eingriff die
ser Größe und Härte in einem Land
schaftsschutzgebiet nicht genehmigt 
werden kann. 

Otto Koenig irrt mit der Behaup
tung, man müsse das Herzstück der 
Au zerstören, um die Au zu retten. 
Man kann nichts retten, indem man es 
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Kraftwerk Greifenstein: In eine widerliche Wüste verwandelt 

zerstört! Von einer fortschreitenden 
Austrocknung ist gerade in der Hain
burger Au nichts zu sehen, sie ist saf
tig und vital, mit guten Mittel- und 
Hochwasserständen. 

Sollten in spätereren Jahrzehnten 
wirklich Maßnahmen zur Sicherung 
des Wasserhaushaltes der dortigen 
Au notwendig werden, gäbe es - wie 
uns Wasserbautechniker versichern 
~ eine Reihe strombautechnischer 
Maßnahmen ohne die Substanz des 
künftigen Nationalparks anzutasten. 

Otto Koenig hat recht, wenn er 
meint, es genüge auf Dauer nicht, ge
gen einzelne Kraftwerksprojekte an
zurennen. Aus eben diesem Grund
und nicht weil man es mir „eingere
det" hat, wie er meint - unterstützte 
ich das Volksbegehren für ein umfas-

Geld für seine Öko-Ethologischen In
stitute nur mehr von der E-Wirtschaft 
erhalten konnte. 

Trotz aller EntJäuschungen will ich 
an die Redlichkeit seiner Absichten 
glauben - bekanntlich ist gerade der 
Intellektuelle imstande, sich alles 
mögliche einzureden - weshalb ich 
Otto Koenig (ür das Opfer seiner eige
nen hohen Uberredungskunst halte 

3) 

l)A~s einem Brief Konrad Lorenz an den 
NO-Landeshauptmann Siegfried Lud
wig, Mai 1984 

2) Aus einem Brief an Bundeskanzler Fred 
Sinowatz, Mai 1984 

3) Aus einer Presseerklärung an die Adres
se Prof. Otto Koenigs, Mai 1984. 
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Wärmekraftwerke mit einer Leistung 
von 700 MW. Die besondere Bedeu
tung der Inbetriebnahme des KKW 
Tullnerfeld liegt auch im notwendigen 
Ersatz von veralteten Wärmekraftwer
ken, die den Umweltauflagen nicht 
mehr entsprechen. 

Natürlich gibt es eine Fülle schädli
cher Emissionen beim Betrieb eines 
Kernkraftwerkes: Es sei nur das ra
dioaktive Tritium erwähnt, das unge
hindert in die Donau und über den 
Grundwasserstrom in das Wiener 
Trinkwasser gelangen würde - oder 
an das Krypton-85, das ungehindert 
an die Luft abgegeben werden würde. 

Ersatz der 4 Ersatzkraftwerke 
durch die Inbetriebnahme des Kern
kraftwerkes kann wohl nicht zielfüh
rend sein. Und die veralteten Wärme
kraftwerke können angesichts des exi
stierenden Stromüberschusses sowie
so schon nach der Inbetriebnahme der 
4 Ersatzkraftwerke stillgelegt werden. 

Der Ausstoß kleinster Mengen von 
Radionukliden in die Atmosphäre 
führt durch deren Energiezufuhr zur 
Bildung komplexer Moleküle, die die 
Bildung des sauren Regens fördern 
(z.B.: K. Vohra in IAEA-Schrift Nr. 
404 1975 auf Seite 209). 

Daß es im laufenden Betrieb be
trächtliche, sehr gesundheitsschädli
che Emissionen gibt, ist durch die Un
tersuchung der Umgebung der Wie
deraufbereitungsanlage in Windscale 
(Sellafield) in England durch auslän
dische neutrale Gutachter bewiesen: 
Sie fanden im Staub der Haushalte 
auch in 10 km entfernten Orten die ra
dioaktiven Elemente Americium, Ca
esium, Ruthenium etc., ja sogar Plu
tonium in einer Entfernung von 65 
km. 

Der Anlaß der Untersuchung wa
ren Erkrankungen von Kindern an 
Leukämie (Blutkrebs) im 2 km ent
fernten Ort Seascale. Der Blutkrebs 
trat dort 10 mal häufiger auf, als im 
nationalen Durchschnitt Englands. 
Radioaktive Abwässer hatten nicht 
nur das Meer, sondern von den 
Strandsedimenten her auch das Hin
terland verseucht. 

Bezüglich des Atomkraftwerkes in 
Zwentendorf analysiert ein Bericht 
des Atominstitutes der österreichi
schen Universitäten von Prof. Dr. G. 
Eder u. a. die Konsequenzen eines 
Störfalles vom Typ BWR 1 mit Kern
schmelzen und Dampfexplosion: 
Auch bei der Annahme, daß die Un
fallfolgen an der Grenze der Stadt 
Wien haltmachen, gibt es 2.772 Tote 
- ein extrem niedrig gehaltenes Er
gebnis im Vergleich zu ähnlichen Be
rechnungen anderer Autoren an an
deren Beispielen. 

Die Kernenergie ist weder billig 
noch sauber - aber gefährlich. D 
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Hainburg ist überall 

1984 war das Jahr der Lügen. 
1. Lüge: Wir brauchen den Strom 

von Hainburg; in Wahrheit haben 
wir schon zuviel 

2. Lüge: Hainburg rettet den 
Wald; in Wahrheit könnten mit den 
18 Milliarden, die das eine Kraftwerk 
kostet, vierzig der größten Luftver
schmutzer und Waldtöter Österreichs 
( Industriebetriebe, Kohlekraftwer
ke) unverzüglich mit Filtern versehen 
werden. 

3. Lüge: Das Kraftwerk rettet die 
Au; in Wahrheit werden 15 112 Mil
lionen Kubikmeter Erdaushub 
drauf geschüttet und zur Sicherheit 
noch 15 Meter hohes Stauwasser. 
Sollte die Au zusätzlich Wasser brau
chen (was die besten Fachleute be
streiten), reichen 40 Millionen Schil
ling (Kraftwerk: 18 Milliarden!), um 
sie erstklassig zu bewässern. 

4. Lüge: Hainburg ersetzt Kohle
kraftwerke; in Wahrheit stehen im 
Kraftwerksausbauprogramm der E
Wirtschaft 1984 weitere kalorische 
Kraftwerke mit einer Stromerzeu
gung von vier Hainburg. 

5. Lüge: Wasserkraft ist sauber; in 
Wahrheit entsteht vor der Hainburger 
Staumauer eine 42 Kilometer lange 
Kloake bis Wien, wo die Exkremente 
der Industrie, des Ölhafens und der 
Großstadt hineinrinnen. Trotz Rie
sensummen für Kläranlagen und 

Wasseraufbereitung (5 Milliarden 
Schilling!) ist die Bedrohung des 
Grund- und Trinkwassers und der 
naturgeschützten Lobau tödlich. 

1985 ist das Jahr, wo Hainburg 
überall ist. In ganz Österreich wird 
unsere große Schwester Natur durch 
unsinnige Projekte verschandelt. 
1985 wird das Jahr der Großen Koa
lition gegen unsere Schwester. Die 
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Roten wollen sich mit den Schwarzen 
zusammentun, um auch noch das 
Atomkraftwerk Zwentendorf aufzu
sperren. Weil wir schon zu viel Strom 
haben. 

Weil die giftigen Abgase eines 
Atomkraftwerkes den Wald töten. 

Weil die Bodenwanne des Kraft
werks Risse im Beton hat. 

Weil das Aufsperren (Renovieren, 
Sichern, Brennstofflagern) eh nur 20 
Milliarden Schilling kostet, doppelt 
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soviel wie der Bau (siehe „Vernunft 
mit Rissen" in diesem Heft). 

1985 wird das Jahr der Vernunft. 

Wer mitarbeiten will, meldet sich 
beim Konrad-Lorenz-Volksbegeh
ren: 

Wien und Niederösterreich: 1080 
Wien, Alserstraße 37, Telefon: 43 59 
30, 38, 39, 41; 

.. Oberösterreich: Alternativreferat 
OH Linz, 4020, Altenbergerstr. 69, 
Telefon: 0732/231381/534; 

Salzburg: Silvia Dengg, 5020, 
Franz Josefskai 5, Telefon: 0662/ 
21046; 

Tirol: Regine Obermaier, 6020 
Innsbruck, Anichstr. 12/ III, Telefon: 
05222121046; 

Vorarlberg: Sonja Gnaiger, 6933 
Doren Nr. 65, Telefon: 05516/2496; 

Steiermark: Regina Müller, 8010 
Graz, Kastellfeldg. 20, Telefon: 
0316/737632; 

Kärnten: Franz Hack, 9020 Kla
genfurt, Anzengruberstr. 30/4, Tele
fon: 04222/261120. 

Euer Onkel Rothirsch 

4.-11. März 
Volksbegehren unterschreib.eo! 
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Konrad-Lorenz-Volksbegehren 

Amtsmißbrauch und Verdrehungen 
Der Bescheid des NÖ-Naturschutz-Landesrates Ernest Brezovszky, der den Schlägereiungen 
in der Hainburger Au vorausging, liest sich passagenweise wie ein schlechter Verschnitt von 

Herzmanovsky-Orlando und den Schildbürgerstreichen. Die Anzeige gegen Brezovszky 
im Vergleich dazu wie ein spannender Kriminalroman. 1> 

Sachverhaltsbekanntgabe 
Der Angezeigte ist Landesrat, wur

de von der NÖ Landesregierung mit 
der Führung der N aturschutzangele
genheiten betraut und hat gern. Art. 
36 der NÖ Landesve1fassung (NÖ 
LGBl 0001-3) gelobt, die Verfas~ung 
und alle Gesetze des Landes NO zu 
beachten und seine Pflicht nach be
stem Wissen und Gewissen zu erfül
len. Er ist demnach Beamter im Sinne 
des§ 74 Z 4 StGB. 

1) Die Zwischentitel stammen von der Re
daktion. 

26 

Der Angezeigte steht im dringen
den Verdacht, dieses Amt wissentlich 
mit dem zumindest bedingten Vorsatz 
mißbraucht zu haben und weiter zu 
mißbrauchen, das Land NÖ an sei
nem Recht auf gesetzeskonforme An
wendung und Durc9setzung der Be
stimmungen des NO Naturschutzge
setzes (G. v. 11.11.1976, NÖ LGBl 
5500-0, über die Erhaltung und Pflege 
der Natur, idF. des G. v. 2.6.1977, 
NÖ LGBl 55Q0-1) und der Verord
nung der NO Landesregierung v. 
24.4.197~. über Landschaftsschutzg~.
biete (NO LGBl. 5500/35-0 idF. NO 

LGBl. 5500/35-3) sowie das Land NÖ 
und die Republik Österreich an ihrem 
Recht der gesetzeskonformen An
wendung und Durchsetzung des All
gemeinen Verwaltungsverfahrensge
setzes (A VG 1950 idF. BGBl 1983/ 
136), des Übereinkommens über 
Feuchtgebiete (,,Ramsarer Abkom
men", BGBl 1983/225) und des Über
einkommens über die Erhaltung der 
europäischen wildlebenden Pflanze,1;-, 
und Tiere und ihrer natürlichen Lf ) 
bensräume (,,Berner Abkommen'~';~' 
BGBl 1983/372), insbesonders jedoch 
das Land NÖ und die Republik Öster
reich an ihrem, ihnen aufgrund der zi
tierten Rechtsquellen zustehenden 
konkreten Recht, die naturschutzbe
hördliche Bewilligung der Errichtung 
von Baulichkeiten außerhalb des Gel
tungsbereiches von Bebauungsplänen 
und Erdbewegungen im Grünland, 
die sich auf eine Fläche von mehr als 
1.000 m2 erstrecken, oder durch die 
eine Änderung des bisherigen Nive
aus um mehr als einen Meter erfolgt, 
zu versagen, wenn dadurch das Land
schaftsbild, oder die Landschaft in ih
rer Schönheit und Eigenart oder der 
Erholungswert der Landschaft für die 
Bevölkerung und den Fremdenver
kehr dauernd und maßgeblich beein
trächtigt wird, ohne daß diese Beein
trächtigung durch Vorschreibung vop 
Vorkehrungen weitgehend ausgf 1 

schlossen werden kann, zu schädigen"': / 

Dieser dringende Tatverdacht 
gründet sich auf das gesamte Verhal
ten des Angez.~igten vor und während 
des von der Osterreichische Donau
kraftwerke AG betriebenen Verfah
rens zur Erlangung einer naturschutz
behördlichen Bewilligung zur Errich
tung des Kraftwerkes Hainburg. Aus 
diesem Verhalten ist zu erschließen, 
daß er von allem Anfang an fest ent
schlossen war, als von der NÖ Lan
desregierung mit der Entscheidung 
beauftragtes Organ der obersten na
turschutzbehördlichen Instanz ohne 
jegliche Rücksicht auf die oben zitier
ten materiellen und formellen Bestim
mungen die Interessen der Betreibe
rin, seiner politischen Partei ( die den 
Bau vehement fordert) und möglich
erweise seine eigenen anstatt derer 
des Naturschutzes zu vertreten und 
den Bau zu bewilligen. Dies ergibt 
sich aus folgenden Erwägungen: 
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Der hat seine Gründe 

Bereits im Jahre 1960 wurde von 
den österreichischen Bundesforsten 
der Antrag auf Erklärung der Donau
March Auen zum Naturschutzgebiet 
gestellt. Aufgrund dieses Antrages 
wurde yon der zuständigen Abt. 11/3 
der NO Landesregierung im März 
1980 ein Verordnungsentwurf erstellt, 

der nach mehreren Ergänzungen dem 
Verdächtigen am 7.1.1982 zur Unter
schrift vorgelegt wurde. Am 2.4.1982 
fragte der Leiter der Abt. 11/3 schrift
lich aber erfolglos beim Verdächtigen 
nach dem Stand des Verfahrens. Wei
tere schriftliche Anfragen der Abt. II/ 
3 am 4.5., 14.6. u. 30.7.1982 blieben 
ebenfalls unbeantwortet. Im Herbst 
1982 erfolgte eine mündliche Erinne
rung des Verdächtigen durch den Ab
teilungsleiter. Dabei gab ersterer erst-

Projekt Hainburg: DOKW-Argumentation einfach übernommen 
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mals klar seine wahren Absichten mit 
der Äußerung kund: ,,Ich werde doch 
nicht Öl in's Feuer gießen!" Er (Dr. 
Brezovszky) denke nicht daran, durch 
Fortsetzung des Verfahrens die 
DOKW zu verärgern, die in diesem 
Bereich ihr Kraftwerk Hainburg vor
sehe. Am 21.2.1983 mittelte er den 
Akt der Abt. 11/3 mit dem Auftrag 
,,auf Ergänzung des Verfahrens" zu
rück. Am 7.3.1983wurdederEntwurf 
zur Begutachtung versandt, wonach 
die Kraftwerksbefürworter DOKW, 
Arbeiterkammer und Bundesministe
rium für Land- und Forstwirtschaft 
um Fristverlängerung ansuchten, die 
der Verdächtige umgehend bewillig
te. Nach Ablauf der verlängerten Frist 
im Herbst 1983 gab er dem Abtei
lungsleiter die mündliche Weisung, 
die Erledigung nicht weiterzubetrei
ben. Im Jänner 1984 zog er den Akt 
überhaupt an sich, um jede weitere 
Bearbeitung durch die zuständige Na
turschutzabteilung zu unterbinden. 
Im Juni 1984 erkundigte sich der Ab
teilungsleiter bei der Sekretärin des 
Verdächtigen, Frau Dr. Lashofer, 
weshalb der Akt noch immer von letz
terem keiner Erledigung zugeführt 
werde und wurde belehrt, ,,der Herr 
Landesrat habe seine Gründe." 
Schon im Dezember 1983 wurde der 
Leiter der Abteilung 11/3 von LAD 
vortr. Dr. Speiser nach dessen eigener 
Aussage auf Wunsch des Verdächti
gen vor die Alternative gestellt, ent
weder die Einleitung eines Diszipli
narverfahrens gegen sich zu gewärti
gen oder freiwillig in den vorzeitigen 
Ruhestand zu treten. Sein Nachfolger 
wurde vom Verdächtigen unter merk
würdigen Verfahrensumständen be
stellt, die dringend aufklärungsbe
dürftig wären, hier aber dahingestellt 
bleiben können. Der Antrag der Bun-
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desforste verschwand daraufhin bis 
heute in der Schublade des Verdächti
gen, ohne jemals eine Erledigung, 
auch nicht im negativen Sinn, erfah
ren zu haben. 

Beweis: Einsichtnahme in den Akt 
11/3-53130/5 d.Nö LdsRg.; Verneh
mung des Dr. Erich Czwiertnia, wirkl. 
Hofrat d. NÖ LdsRg. iR, 2500Baden, 
Habsburgerg. 80. 

Wer Bedenken hat, 
ist gefangen 

Kurz vor Einleitung des natur
schutzbehördlichen BewilliguJ:?:gsver
fahrens richteten 25 von der NO Lan
desregierung gern. § 20 NÖ Natur
schutzgesetz für Naturschutzfragen 
bestellte Sachverständige (s. Beil. 1) 
eine Resolution an den NÖ LH Mag. 
Siegfried Ludwig und brachten 
schwerwiegende Bedenken gegen den 
Bau aus der Sicht des Naturschutzes 
vor (s. Beil. 2). Im März 1984 wurden 
die Anträge seitens der DOKW bei 
den erstinstanzlichen Behörden ( den 
BHn Gänserndorf, Bruck/Leitha und 
Wien-Umgebung) eingebracht. Der 
Verdächtige sorgte dafür, daß keiner 
der obgenannten Sachverständigen 
bestellt wurde, weil sie angeblich auf
grund der von ihnen geäußerten Be
denken „befangen" seien. Dafür no
minierte er zu Gutachtern Prof. Otto 
Koenig, obwohl von diesem öffentlich 
bekannt war, daß er in einem Nahe
verhältnis zur DOKW steht und sich 
dezidiert und wiederholt für den Bau 
ausgesprochen hatte (vgl. § 7 A VG) 
und Oberbaurat Dipl.Ing.Dr. Bur
böck, obwohl dieser nicht gern. § 20 
NÖ Natursch.Ges. amtlich bestellter 
Sachverständiger bei der NÖ Landes
regierung ist. Am 6. 4. 1984 erteilte 
der Verdächtige allen Bezirkshaupt
mannschaften, Städten mit eigenem 
Statut, Gebietsbauämtern und be
stellten Naturschutzsachverständigen 
(letzteren entgegen VfGHSlg 4501/ 
1963) eine schriftliche Weisung über 
die „Aufgaben des Juristen und des 
Sachverständigen im naturschutzbe
hördlichen Verfahren". Diese Wei
sung enthält einen bedeutsamen Hin
weis für das Tatbestandselement der 
Wissentlichkeit bei der Erlassung des 
weiter unten darzustellenden rechts
widrigen Berufungsbescheides des 
Verdächtigen, weil dieser hier Ausle
gungsgrundsätze für die Ve~sagungs
gründe des § 6 Abs. 4 NO Natur
schutz.Ges. insbesonders zu den Be
griffen der Dauer und Maßgeblichkeit 
der Beeinträchtigung des Land
schaftsbildes aufstellt und erklärt, daß 
es sich „dort erübrigt, nach 'gefällige
ren' Gestaltungsmöglichkeiten zu su
chen, wo schon der Standort an sich 
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als ungeeignet gilt" (s. Beil. 3). Am 
12.5.1984 nahm der Verdächtige er
neut in das schwebende erstinstanzli
che Verfahren Einfluß, indem er im 
Fernsehen sagte: ,,Ich habe vor mehr 
als einem Jahr erklärt, daß ich prinzi
piell für die Errichtung eines Donau
kraftwerkes östlich von Wien bin ... " 
Indirekt stellte er in Aussicht, dabei 
werde es aus seiner Sicht nicht darauf 
ankommen, ob, wie in der Weisung lt. 
Beil.3, ein Versagungsgrund vorliege, 
sondern auf wasserrechtliche Fragen 
und eine reduzierte Beeinträchtigung 
er Au (s. Beil. 4) Im Juni 1984 ergin
gen dann die gleichlautenden erstin
stanzlichen abweislichen Bescheide. 

Beweis: Amtliche Liste d.b.d. NÖ 
Land.Reg. bestellten Naturschutz
sachverständigen, Beil. 1; 
Resolution von Naturschutzsachver
ständigen an LH Mag.Ludwig, Beil.2; 
Schriftliche Weisung des Verdächti
gen vom 6.4.1984, Beil. 3; 
Aktenvermerk des ORFv. 12.5.1984, 
Beil. 4; 
Erhebungen bei den BHn Gänsern
dorf, Bruck/Leitha und Wien-Umge
bung. 

Die Berufung landete 
bei dem, gegen den 

sie gerichtet war 

Bereits vor Einleitung der erstin
stanzlichen Verfahren ersuchten die 
befassten Bezirkshauptmannschaften 
am 22.2.1984 (die BH Gänserndorf 
mit Schreiben v. 23.2.1984, s. Beil. 5, 
unter Anschluß der von der Betreibe
rin verwendeten Vollmachtsformula
re, s. Beil. 6uJ?:d 7) die Naturschutzab
teilung der NO LReg. um Rechtsaus
kunft hinsichtlich der Parteistellung 
der Gemeinde Orth und anderer 
Grundeigentürmer. Dieses Ersuchen 
wurde vom damaligen Leiter der Abt. 
11/3, wirkl. Hofrat Dr. Czwiertnia, an 
wirkl. Hofrat Dr. Holzer zur Erledi
gung weitergeleitet. Dieser bereitete 
ein Schriftstück des Inhalts vor, daß 
die Parteistellung unter der Voraus
setzung gegeben sei, daß mit der 
DOKW kein zivilrechtlicher Nut
zungsüberlassungsvertrag bestehe (s. 
Beil. .. 8). Der Verdächtige verlangte 
die Uberprüfung d~rch den legisti
schen Dienst der NO LReg., der mit 
Einsichtsbemerkung vom 13.3.1984 in 
einem fundierten und durch zahlrei
che Judikaturnachweise untermauer
ten Gutachten diese Rechtsansicht 
der Abt. 11/3 bestätigte (s. Beil. 9). Im 
Zuge der erstinstanzlichen Verfahren 
beantragten eine Reihe von Grundei
gentümern ( darunter die Gemeinde 
Orth) Akteneinsicht unter Berufung 
auf ihre Parteistellung. Die DOKW 

hatten von diesen Parteien keine Nut
zungsberechtigungen erlangt, son
dern sich lediglich von einigen (nicht 
allen) Grundeigentümern „zur Ein
reichung der naturschutzbehördli
chen Genehmigung" ermächtigen las
sen (s. Beil. 6 und 7). Der Verdächti
ge, der es offenbar von vornherein 
darauf angelegt hatte, einen gesetzwi
drigen, positiven Berufungsbescheid 
zu erlassen, hatte vermutlich bereits 
damals den Plan gefaßt, jedermann 
mit Ausnahme der Betreiberin vom 
Verfahren auszuschließen, damit sein 
Bescheid vom Verwaltungsgerichts
hof nicht überprüft werden kann. Da
her bestimmte er die erstinstanzlichen 
Behörden (möglicherweise über den 
LAD vortr. Hofrat Dr. Speiser, der 
die Verfahren der drei Bezirkshaupt
mannschaften koordinierte) dazu, die 
Parteistellung trotz der eindeutigen_ 
durch den legistischen Dienst klar§{ 
stellten Rechtslage zu verweigern';' 
wobei er vermutlich sicherheitshalber 
die DOKW vorher noch anleitete, ihr 
Einreichprojekt so zu ändern, daß ei
ne Reihe von Grundeigentümern, von 
denen Widerstand zu befürchten war, 
einfach ausgeschaltet wurden. Gegen 
die Verweigerung der Parteistellung 
erhoben einige der Grundeigentümer 
Berufung an die NÖ LReg. Diese 
landeten - anstatt der Abt. 11/3 zur 
Erledigung übergeben zu werden, wie 
es der übliche Vorgang gewesen wäre 
- wieder beim Verdächtigen. Als der 
Rechtsvertreter der Berufungswer
ber, RA Dr. Gürtler, nun bei der Be
rufungsbehörde Akteneinsicht neh
men wollte, zog der Verdächtige den 
Akt sofort an sich und zeigte Dr. 
Gürtler in offener Verletzung des § 17 
A VG zynischerweise nur seine eige
nen Eingaben. 

Danach wies er sämtliche Beruful 
gen ab, ohne sich in seinem zweiseiti
gen, lapidar begründeten Bescheid 
auch nur im geringsten mit den detail
liert vorliegenden und ihm bestens be
kannten Rechtsdarlegungen im Gut
achten des legistischen Dienstes der 
NÖ LReg. (s. Beil. 9) auseinanderzu
setzen. Doch auch die Antragslegiti
mation der DOKW selbst war und ist 
umstritten. Denn schon aus der er
wähnten Rechtsauskunft des legisti
schen Dienstes sowie aus der ständi
gen Behördenpraxis (Kamptal, 
Yspertal) ist bekannt, daß hiezu Zu
stimmungserklärungen aller Grundei
gentümer zur Nutzung ihrer Grund
stücke zum Bau und nicht bloß zur 
Antragstellung erforderlich sind. Da 
aber nur Vollmachtsurkunden im Sin
ne des § 10 A VG und auch diese nur 
hinsichtlich eines Teils der betroffe
nen Liegenschaften vorlagen, weil die 
Gemeinden Orth und Eckartsau so
wie die oben zitierten Privateigentü
mer nicht zustimmten, bestimmte der 
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Verdächtige die erstinstanzlichen Be
hörden, auf diese Frage nicht einzuge
hen, sondern sofort meritorisch zu 
entscheiden. Der Verdächtige nimmt 
also bewußt die (freilich nach seinen 
Intentionen unüberprüfbare) offen
kundige Rechtswidrigkeit ( vgl. § 42 
WvGHG) des gesamten Verfahrens 
in Kauf, um nur möglichst schnell und 
unüberprüfbar bewilligen zu können. 

Beweis: Schreiben d. BH Gänsern
dorf an die NÖ LReg. vom 23.2.1984, 
Beil. 5; 
Vollmachtsformulare der DOKW, 
Beil. 6 und 7; 
Ave der Abt. II/3 v. 22.2.1984 und 
Entwurf d. Schreibens a.d. BHn Dris. 
Holzer, Beil. 8; 
Einsichtsbemerkung d. legistischen 
Dienstes d. NÖ LReg. v. 13.3.1984, 
Beil. 9; 
Vernehmung der wirkl. Hofräte Dr. 
Czwiertnia (wie oben), Dr. Erwin 
Holzer, p.A. Amtd. NÖLReg., 1014 
Wien, u.d. RAs Dr. Rudolf Gürtler, 
Seilerg. 3, 1010 Wien; 
Erhebungen bei den BHn Gänsern
dorf, Bruck/Leitha und Wien-Umge
bung; 
Beischaffung der erstinstanzlichen 
Bescheide von den obgenannten Be
zirkshauptmannschaften. 

Der Gutachter wollte ... 

Am 12.7.1984 beschloß der NÖ 
Landtag den Dringlichkeitsantrag (s. 
Beil. 10) - ob auf Drängen des Ver
dächtigen, einer dritten Person oder 
aus eigenem Antrieb, mag dahinge
stellt bleiben - wonach der Verdäch
tige über die Berufung der DOKW ge
gen die abweislichen erstinstanzlichen 
Bescheide auf jeden Fall selbst ent
scheiden und nicht etwa diese behe
ben und den Unterbehörden die Ver
fahrensergänzung und neue Entschei
dung auftragen solle. Dem Verdächti
gen war dieser Bruch des Prinzips der 
Gewaltentrennung (Einmischung der 
Legislative in individuelle behördli
che Verfahren) natürlich äußerst will
kommen und er betrachtete sich fort
an dazu „verpflichtet", ein „entspre
chendes Ermittlungsverfahren" 
durchzuführen, wie weiter unten noch 
zu erörtern sein wird. 

Am gleichen Tag begann die Be
treiberin der Grundeigentümerin, 
nämlich der Bundesforste, Zufahrts
schneisen in das Augebiet zu schla
gen. Die Öffentlichkeit war empört 
und LH Mag. Ludwig sagte eine ge
naue Untersuchung zu. Von der zu
ständigen Bezirkshauptmannschaft 
ging am 16.7.1984 ein Fernschreiben 
an vortr. Hofrat Dr. Speiser über die 
Ermittlungsergebnisse mit der Fest
stellung, daß insgesamt 1825 m2 Grün
land von Erdbewegungen betroffen 
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waren (s. Beil. 12). § 6 Abs. 2 Z 5 NÖ . 
Natursch.Ges. unterwirft solche ab ei
nem Ausmaß von 1000 m2 einer Be
willigungspflicht. Deswegen wurden 
in diesem Fernschreiben die inkrimi
nierten Vorgängen als „ Vergehen 
nach den NO Naturschutzgesetzen" 
qualifiziert. Der Verdächtige erklärte 
sich im Widerspruch dazu wider bes
seres Wissen zum Schutz der DOKW 
im Mittagsjournal des Hörfunks am 
18.7.1984, ein Verstoß gegen das NÖ 
Natursch.Ges. liege nicht vor. Nun 
ließ sich der Verdächtige von der Abt. 
11/3 eine „Darstellung der derzeitigen 
Verfahrenssituation" erstellen (s. 
Beil. 12), um sich offenkundig zu ver
gewisssern, ob er die Abteilung für 
seine beziehungsweise die Zwecke. 
der DOKW gewinnen könne. Die 
Darstellung fiel jedoch vernichtend 
aus. Die Fachbeamten der Natur
schutzbehörde weigerten sich, eine 
positive Entscheidung vorzulegen. 
Darauf bestellte der Verdächtige drei 
weitere Gutachter. Doch auch diese 
Gutachten (mit Ausnahme des ener
giewirtschaftlichen des Hofrat Dr. 
Nowotny, dem Leiter der Abt. 1/5 -
rechtl. Angelegenh. des Energiewe
sens und der Energiewirtschaft- und 
einem bedingungslosen Anhänger der 
E-Wirtschaft, somit also befangenen 
Sachverständigen) fielen ebenso wie 
die erstinstanzlichen durchwegs nega
tiv aus. In dieser Lage drängte der V er
däch tige den Sachverständigen Natur
schutzdirektor wirkl Hofr. Dr. 
Schweiger dazu, sein Gutachten zu 
ändern, was dieser jedoch ablehnte. 
Darauf entzog der Verdächtige der· 
zuständigen Abt. 11/3 den Akt, wie er 
es schon seinerzeit beim Erklärungs
verfahren zum I"~aturschutzgebiet 
(siehe oben zu 1) getan hatte. Diese 
Vorgangsweise löste in der Beamten
schaft große Empörung aus und Infor
mationen darüber drangen in die Öf
fentlichkeit. 

Am 24.11.1984 richtete das über
parteiliche Personenkomitee des 
Konrad-Lorenz-Volksbegehrens ei
nen offenen Brief an LH Mag. Ludwig 
und die LH-Stv. Dipl.Ing. Dr. Pröll 
und Grünzweig (s. Beil. 13). Der Ver
dächtige ließ sich in seinem Vorhaben 
dadurch nicht beirren, sondern be
schaffte sich beim Bundesministerium 
f. Land- und Forstwirtschaft dort er
liegende wasserrechtliche Gutachten, 
um sie unter Mißachtun_g der § § 22 
Abs 1 A VG und 20 NO Natursch. 
Ges. als Entscheidungsgrundlage zu 
verwerten. Daß der Gutachter Dipl. 
Ing. Hermann Margl Konsulent der 
Betreiberin und daher befangen im 
Sinne des § 7 A VG ist, sei nur am 
Rande erwähnt. 

Schließlich erließ der Verdächtige 
nach vorherigem engen Einverneh
men mit der Betreiberin (siehe etwa 

das Schreiben der DOKW an den 
Verdächtigen v. 19.11.1984 in der 
Pressemappe, Beil. 22, in welchem 
die Betreiberin den Verdächtigen be
reits in die elektrizitätswirtschaftliche 
Abteilung 1/5 „versetzt") den stattge
benden Berufungsbescheid, den ver
mutlich seine persönliche Sekretärin 
Dr. Lashofer nach seinen Anweisun
gen auszuarbeiten hatte. 

Beweis: Dringlichkeitsantrag d. 
NÖ Landtages, Beil. 10; 
Fernschreiben d. Dipl.Ing. Franz Bin
der an vortr. Hofr. Dr. Speiser v. 
16.7.1984, Beil. 11; 
Darstellung der Abt. 11/3, Beil.12; 
Offener Brief d. überpart. Personen
komitees d. Konrad-Lorenz-Volksbe
gehrens v. 24.11.1984, Beil. 13; 
Vernehmung des LH Mag. Ludwig, 
der wirkl. Hofr. Mag. Artur Triebei, 
Mag. Dr. Erwin Holzer, Dr. HaraW 
Schweiger, d. Reg.Rat. Dr. Robtf 
Hink und d. Dr. N. Lashofer, sämtl':' 
p.A.d.Amts der NÖ LReg., 1014 
Wien; 
Einsichtnahme i.d. Akt Il/3-7938/25-
1984 d. Amts d. NÖ LReg. 

Koenig: Bekanntes Naheverhältnis 

... nichts ändern. 
Da entzog man ihm ... 

Grundlage des Berufungsbeschei
des ist im wesentlichen die Berufungs
schrift der Betreiberin. Der Verdäch
tige hatte ja rechtzeitig alle weiteren 
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Donau-Auen bei Hainburg: Landschaftsschutz m. b. H. 
Parteien ausgeschaltet und so verhin- .. 2 - Auflage 1) fordert alljährliche 
dert, daß er ihnen gern.§ 45 A VG Ge- Ube~flutung~': des g~samten Auwal~-
legenheit zur Gegenäußerung zu ge- bereiches, wahrend ~': .. Auflage 4) die 
ben hat, die er dann nicht hätte _wider- ,,Erhalt,~ng der zw_elJahr?ichen Uber-
legen können. So begnügte er sich da- flutung ~orgeschneb<:_n is~ und auf _S 
mit, weite Teile der Projektbeschrei- 15 (2. Ze~le v. o.) er~lart w_~rd,. daß die 
bungen der DOKW und (auszugswei- rechtsufnffen Augebiete kunftig hoch-
se) der Gutachten sowie der Ber~- ~as~erfrei gehalten _werden s_ollen. Im 
fungsschrift der Betreiberin (s. Beil. ubng~n handelt es sic~ un: rein_ wasser-
15) und deren Stellungnahme z_u den rechtliche Frag_~n, ~ie ~ier nicht ver-
erstinstanzlichen Gutachten wieder- fahrensgegenstandlich sind. 
zugeben. Mit keinem Wort u?ter~ie~t 3 - Auflage 2) schreibt generell die 
er das Vorbringen der Betreihenn ei- Verhinderung einer Eintiefung vor, 
ner Überprüfung, dessen Richtigkeit während auf S 13 (6. Zeile v. u.) darge-
ist vielmehr vom Verdächtigen still- tan wird, daß eine Eintiefung im Un-
schweigend vorausgesetzt. Kein Wort terwasserbereich vorgesehen ist. Der 
,..,ur angeblichen Unschlüssigkeit der Rest dieser Vorschreibung ist eine vage 

:stinstanzlichen negative_n Guta~h- Abschweifung. In Auflage 3) wird der 
Kein Wort zum sonstigen erstm- zur Erhaltung des Mittelwasserstandes 

stanzlichen Verfahren, d_~s nac~. dem nötige Durchfluß vorgeschri~_ben, 1:110-
Gesetz Gegenstand der Uberprufung bei diese Menge dann geschatzt wird! 
durch die Oberbehörde sein sollte. Die Vorschreibung ist entgegen § 5 
Dafür völlig widersprüchliche und VVG praktisch unvollstreckbar, dafür 
schlampige Formulier~ngen, seit~n- aber ebenfalls wasserrechtlicher Na-
lange, zum Teil polemische ode_~ h!e- tur. 
rari~che Abha_ndlungen, ~nschlussi_ge 5 _ Durch Auflage 7) wird der NÖ 
beziehun_gsweise unvollzieh- bezie- LReg. ( !) vorgeschrieben, eine „Kom-
hungs~eise unvo_llstreckbare Aufla- mission" einzurichten (II) ohne daß 
gen, die zum Teil __ a_uch am Y erfah- die geringste rechtliche Deckung dafür 
rens~egens!and voll~g _vorbeigehen, vorhanden wäre. Zwei Absätze weiter 
garmert mit aktenwidngen Fes_tstel- lautete eine Vorschreibung des Ver-
lungen und falsche~ rechthch~n dächtigen: ,,. . . wäre es empf ehlens-
Schlußfolgerungen. J?ieser B~sc~eid wert den Abschnit . . . zu verlegen." 
beruht auf_ R~~ht~ansichten, di_~ m~ht Ebe~falls unvollziehbar! 
etwa bloß irrtumhch sondern ganzhch . . 
unvertretbar sind und größtenteils 10 - In 1-uflage 19 ~en~htet an die 
noch niemals von Behörden, Ge- DOKW will der Verdachtzge de,: B~-
richtshöfen d. öffentlichen Rechts völkerung jeglichen ~usflugsbetneb in 
oder Rechtslehrern vertreten wurden. die gesamte Au ver?ieten und zwar oh-
Dazu beispielsweise im einzelnen ( die ne jedwede gesetzliche Deckung _nach 
voranstehenden Zahlen bezeichnen d~m N~tu_:sch. Ges. A_uc_h ~abe~ sc:ll 
jeweils die bezughabenden Seiten des die ominose „Kommission mztwir-
Berufungsbescheides): ken. 
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11 - Hier wird in Ermangelung jed
weder Logik (wieder der DOKW) ver
boten, daß „Sportplätze und touristi
sche Einrichtungen" angelegt werden. 
Gleichzeitig spricht der Verdächtige 
selbst von den „ökologisch bedenk
lichsten Auwaldverlusten" (6. Zeile 
v.o.). In Vorschreibung 23) be
schränkt er generell die Errichtung von 
Bootsanlegestellen etc., was nur durch 
einen Individualbescheid möglich ist. 
Es ist bezeichnend für die Einstellung 
des Verdächtigen zum Rechtsstaat, 
dem Legalitäts- und Gewalttrennungs
prinzip, daß sich der Verdächtige fort
laufend zum Gesetz- und Verord
nungsgeber aufschwingt. Wieso er 
dann eigentlir:h nicht selbst die ganze 
Verordnung, mit der die Donau
M arch-Auen zum Landschaftsschutz
gebiet erklärt wurden, aufhebt, was die 
einzige halbwegs legale Möglichk~it 
zur Bewilligung wäre, muß wohl rein 
optische Gründe haben. Im nächsten 
Absatz heißt es: ,, Um den Rückstau
dämmen wenigstens einen geringen 
Teil ihrer Einförmigkeit zu nehmen 
... ", wodurch der Verdächtige erneut 
bestätigt, daß er sehr wohl daru_m 
weiß, daß der Bau einen schweren Ein
griff in das Landschafts~ild darstell~, 
der durch Bedingungen nicht zu qesei
tigen ist (vgl. § 6 Abs. 4 Z 1 NO Na
tursch. Ges.). 

12 - In Auflage 27) verlangt der Ver
dächtige „möglichst flache" Damm
schüttungen, was wieder völlig un~e
stimmt und daher unvollstreckbar ist. 
Anzugeben wären die genauen Ab
schnitte, der genaue Neigungswinkel 
etc. 

16 - ,,Bisher vorhandene Inseln, 
Schotterbänke, Leitwerke und Buhnen 
sollen weggebaggert werden. " Ein 
schwaerer Eingriff in das Land
schaftsbild und die Ökologie ist nach 
H ofr. Dr. Czwiertnia gar nicht denk
bar! Die beispielsweise Aufzählung 
von Dammhöhen kann wohl nur der 
Erhöhung der Seitenzahl des Beschei
des dienen. Dies ist deshalb interes
sant, weil der Verdächtige zum Beweis 
der Rechtmäßigkeit des Bescheides in 
der Öffentlichkeit anführt, ,,dieser ha
be 44 Seiten." 

17 - Auf den Dammkronen sollen 
durchgehend 3,5 m breite Treppelwege 
mit Bitumenkiesf ahrbahnen angelegt 
werden." Univ.Prof.Dr. Wolkinger 
vom Institut f. Umweltwissenschaften 
und Naturschutz der Universität Graz 
bezeichnet dies in einem Gutachten zu 
einem Verfahren über die Aufbrin
gung einer Bitumendecke auf dem Hu
bertusdamm als schweren Eingriff in 
die gesamte Ökologie und das Land
schaftsbild, was freilich für den ver
dächtigen NÖ Naturschutzreferenten 
kein Problem darstellt. 

21 - Der Verdächtige behauptet im 3. 
Absatz, die Berechtigung zur Antrag-
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stellung sei von der DO KW hinsicht
lich sämtlicher Grundstücke nachge
wiesen. Dem Rechtsvertreter der Ein
sehreiter sind selbst drei Grundeigen
tümer im Projektsbereich bekannt, die 
niemats Ermächtigungen an die 
DOKW erteilten. Nachdem alle 
Grundeigentümer aus dem Grund
buch ersichtlich sind, die Vollständig
keit der Ermächtigungen an die 
DOKW anhang der von der DOKW 
vorgelegten Erklärungen leicht über
prüfbar ist, handelt es sich hier um eine 
weitere bewußt falsche Feststellung des 
Verdächtigen in einer zur Rechtswi
drigkeit des gesamten Verfahrens füh
renden Angelegenheit. Im nächsten 
Absatz zieht der Verdächtige wissent
lich eine rechtlich völlig unhaltbare 
Schlußfolgerung, die im eklatanten 
Gegensatz zum eindeutigen Wortlaut 
der Ermächtigungserklärungen und 
der ihm genau bekannten Rechtsau~~ 
kunft des legistischen Dienstes der NO 
LReg steht (siehe oben Ende des Ab
schnitts 3). 

22 - Im Abs. 3 dokumentiert der 
Verdächtige, daß er geologische, hy
drologische und flußmorphologische 
Gutachten der DOKW heranzog, ob
wohl derartige Fragen im Bereich des 
§ 6 NÖ Natursch. Ces. irrelevant sind. 

26 - Oben bezeichnet der Verdächti
ge das erstinstanzliche Gutachten des 
Oberbaurat Dipl. Ing. Tepser als gesetz
widrig, ohne auch nur cüe geringsten 
Anhaltspunke dafür anzuführen. Im 
letzten Absatz erklärt der Verdächtige 
entgegen § 66 A VG, er sei verpflichtet, 
ein ergänzendes Ermittlungsverfahren 
durchzuführen ( siehe auch oben An
! ang d. Abschnitts 4). 

27 - Hier bestätigt der Verdächtige, 
daß er entgegen den§§ 52 Abs.] AVG, 
20 NÖ Natursch. Ces. andere Sachver
ständige als die von der NÖ Landesre
gierung für den Fachbereich Natur
schutz heranzog, und zwar willkürlich 
aus dem Wasserrechtsverfahren her
aus gegriffen. 

28 ff-Auf diesen Seiten gibt der Ver
dächtige die Rechtsansichten der 
DO KW als seine eigenen wieder und 
steht dabei im eklatanten Widerspruch 
zu seiner eigenen Weisung v. 6.4.1984 
(s. Beil. 3) siehe oben Abschnitt 2. 
Vom Verdächtigen selbst scheint je
doch der Kern aller seiner rechtlichen 
Aussagen zu stammen, welcher auch 
ein wichtiges Element der ihm vorge
worfenen Tathandlung bildet. Auf Sei
te 30, letzter Absatz, erklärt er näm
lich, ,,unbestimmte Rechtsbegriffe wie 
Landschaftsbild, Schönheit und Ei
genart sowie Erholungswert der Land
schaft, für die es keine Legaldefinition 
im NÖ Natursch. Ces. gebe" müßten 
durch ;,möglichst viele objektive Fak
ten" aufgefüllt werden. Diese bestehen 
aufgrund der folgenden Seiten ,,dann 
darin, daß der Abs. 2 des§ 7 NO Na-
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WESPENNEST 
Heft Nr. 57: Prosa von Claudia Erd
heim, Herbert J. Wimmer, Gustav 
Ernst, Werner Kofler, Thomas 
Redl. Lyrik von Elfriede Czurda, 
Elfriede Gerstl, Andreas Okopen
ko, Josef Haslinger, Antonio Fian, 
Peter 0. Chotjewitz, Gerhard Kof
ler, Rolf Schwendter u.a. 
Heft Nr. 58: Schwerpunkt Südtirol 
(erscheint im März). 
Heft Nr. 59: Sonderheft Italien ( er
scheint im Juni). 
Einzelheft öS 60,--, Abo (4 Hefte) 
öS 220,--. Bestelladresse: Johann 
Straußgasse 26/17, 1040 Wien. 
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Großer Lokalteil, überörtliche Be
richterstattung, Weltnachrichten. 

Das große steirische Tagblatt 

Stempfergasse 3-7 
8011 Graz 

Kftrntnor 
rooonoiluno 

Die Zeitung 

an der Dreiländerecke 

ein führendes Organ 

der Bundesländerpresse 

tursch. Ces. (Zulässigkeit der Bewilli
gung bei drohendem schweren volks
wirtschaftlichen Schaden) kraft „argu
mentum a fortiori" uneingeschränkt 
auch für § 6 leg cit gelten soll. Dadurch 
eröffnet er sich en_!gegen dem Wortlaut 
des Gesetzes „Dispositionsmöglich
keiten" (Seite 32, letzter Absatz) und 
verstößt damit wissentlich gegen das 

Legalitätsprinzip. Kein Wort, worin 
dieser schwere Schaden bestehen soll, 
wenn der Bau nicht erfolgt. Es heißt 
nur auf Seite 40, ,,die Volkswirtschaft
lichkeit des beantragten Projekts" er
gebe sich daraus, daß dem österreichi
schen Staat elektrische Energie zur ge
ringstmöglichen Kosten zur Verfü
gung gestellt wird . . . Kein Wort da
rüber, was der Bau und die Durchfüh
rung der Bescheidauflagen dem Steu
erzahler kosten, ob hier die „ Volks
wirtschaftlichkeit" gegeben ist, kein 
Wort darüber, wieso davon auszuge
hen ist, daß durch den Bau der Bestand 
des geschützten Tier- und Pflanzen
vorkommens oder dessen natürlicher 
Lebensraum nicht maßgeblich beein
trächtigt wird (siehe§ 7 Abs. 2 leg cit). 
Die Judikatur des Verfassungs- und 
Verwaltungsgerichtshofs zu§ 6 Abs. 4 
leg cit, der die Begriffe „Landschafts
bild" etc. in zahllosen Erkenntnissq( 
genauestens definiert hat, bleibt voi,~ 
Verdächtigen völlig unberücksichtigt. 
Die Einsehreiter legen im übrigen ein 
Rechtsgutachten von Univ.Prof. Dr. 
Peter Pernthaler und Univ.Ass. Dr. 
Weber vor, aus dem die tatsächliche 
eindeutige Rechtslage auf der Basis der 
höchstgerichtlichen Rechtssprechung 
und der Lehre ersichtlich ist (s. Beil. 
18). 

34 f - Der Verdächtige stützt sich im 
Berufungsbescheid auch auf die erstin
stanzlichen Sachverständigen, was ei
nen groben Verstoß gegen §§ 53, 7 
Abs. 1 Z 5 AVG bedeutet. 

36 - Im 2. Absatz zitiert der Ver
dächtige den Nobelpreisträger Prof. 
Konrad Lorenz in bewußter Verdre
hung seiner bekannten Ansichten. 
Prof. Lorenz verlangte seinerzeit, daß 
aus den bereits bestehenden Stauräu
men die Auen - etwa in Greif enstet 
- wenigstens geflutet werden. Keind(, ;' 
falls trat er für den Bau neuer Krajt=
werke ein und tut dies schon gar nicht 
zum jetzigen Zeitpunkt. All das war 
dem Verdächtigen aus Schreiben von 
ProJ. Lorenz an LH Mag. Ludwig 
vom Mai 1984 (s. Beil. 16) und einer 
ausführlichen Presseerklärung v. 
31.5.1984 (s. Beil. 17) genau bekannt. 

38 - Hier erklärt der Verdächtige, 
nicht§ 6 Abs. 4 NÖ Natursch. Ces. sei 
primär anzuwenden, sondern § 1 leg 
cit, obwohl ihm als Jurist der Grund
satz lex specialis derogat legi generali 
wohlbekannt sein muß. Der Rest des 
Bescheids enthält weitschweifige Er
klärungen, die am Thema vorbeige
hen, sachlich meist unzutreffend sind 
und im krassen Widerspruch zum NÖ 
Naturschutzbericht 1982/83 stehen, zu 
dem der Verdächtige selbst das Vor
wort schrieb. 

Die Einsehreiter verfügen über ei
nen von der Abt. II/3 verfassten Beru
fungsbescheid, wie er regelmäßig in 
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Anwendung des § 6 Abs. 4 NÖ Na
tursch.Ges. erlassen wird (s. Beil. 19). 
Eine Kopie desselben wird zur Illu
stration dafür beigelegt, wie ord
nungsgemäße Bescheide der NÖ Na
turschutzabteilung aussehen und daß 
der inkriminierte Bescheid des Ver
dächtigen nicht von den zuständigen 
Beamten der Abt. II/3 bearbeitet wor
den sein kann. Zusammenfassend ist 
über den Berufungsbescheid des Ver
dächtigen zu sagen, daß dieser unter 
Bedachtnahme auf den verfassungs
gemäßen Gleichheitsgrundsatz geeig
net ist, den Naturschutz in NÖischen 
Landschafts- und N aturschutzgebie
ten zur Gänze zum Erliegen zu brin
gen, da er einen Freibrief für jeder
mann darstellt, Bauten aller Arten zu 
errichten, soferne sie nur „dem 
menschlichen Umfeld als bestmögli-

Lebensgrundlage" (siehe Seite 
1) dienen oder ein volkswirtschaftli

,..,ner Erfolg damit verbunden ist (Si
cherung von Arbeitsplätzen etc). 
Dem Verdächtigen wird zum Vorwurf 
gemacht, daß er die Vereitelung der 
naturschützerischen Ziele des Landes 
NÖ zumindest billigend in Kauf ge
nommen hat. Nach der vorsätzlichen 
Ausschaltung der zuständigen Fach
beamten muß sich der Verdächtige 
sein eigenes rechtliches Unvermögen 
anlasten lassen, soferne er nicht ohne
hin wider besseres Wissen absichtlich 
handelte. 

1111 

Ir V rsich 

Beweis: Bescheid des Amtes der 
NÖ LR:,g. vom 26.11.1984, GZ II/3-
7983/25-1984, Beil. 14; 
Berufungsschrift der DOKW, Beil. 
15; 
Brief von Prof. Lorenz an LH Mag. 
Ludwig und Presseerklärung vom 
31.5.1984, Beil. 16 und 17; 
Rechtsgutachten von Univ.Prof.Dr. 
Pernthaler und Univ.Ass.Dr. Weber, 
Beil. 18; 
von der Abt. II/3 d. NÖ LReg. verfaß
ter Bescheid über ein nb. Bewilli
gungsansuchen, Beil. 19; 
Naturschutzbericht; 
NÖ Naturschutzbericht 82/83, Beil. 20; 
Einvernahme d.w. Hofr. Dr. Czwiertnia 
( w. o.) und des RA Dr. Michael Mayrho
fer, Bösendorferstr.5, 1010 Wien. 

... einfach den Akt. 

Am 26.11.1984 gab der Verdächti
ge die naturschutzbehördliche Bewil
ligung öffentlich bekannt. Dabei führ
te er die Öffentlichkeit bewußt in der 
Fernsehsendung „ZIB 2" in Irrtum, 
indem er behauptete, er habe den Bau 
bewilligt, ,,weil 12 von 11 Gutachten 
positiv seien." Er habe 31 Auflagen 
erteilt. Welche Gutachten und Aufla
gen dies seien, könne er wegen seiner 
Amtsverschwiegenheitspflicht nicht 
sagen. 
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Die Einsehreiter werfen die Frage 
auf, ob sich der zur Verschwiegenheit 
Verpflichtete selbst aussuchen kann, 
was er geheimhält und was nicht. Wie
so konnte der Verdächtige vor einem 
Millionenpublikum das Ergebnis ei
nes nicht öffentlichen Verwaltungs
verfahrens und den Grund dafür of
fenlegen, wenn er doch offenbar von 
seiner Amtsverschwiegenheit nicht 
entbunden war. Kurz darauf gab er 
den Inhalt seiner Auflagen exklusiv 
dem Zentralorgan seiner Partei be
kannt. Am 28.11.1984 erschien in der 
,,Arbeiterzeitung" als einzigem Me
dium in großer Aufmachung ein aus
führlicher Auszug aus dem inkrimi
nierten Bescheid (s. Beil. 21). Auf 
Druck der öffentlichen Meinung er
klärte der Verdächtige dann, er werde 
bei einer Pressekonferenz am 
7.12.1984 die Entscheidungsgrundla
gen offenlegen. Bei dieser ließ er den 
Journalisten Pressemappen (s. Beil. 
22) übergeben, in denen sich willkür
lich Aktenkopien wie etwa der Beru
fungsbescheid ( ohne Begründung!) 
und insbesonders die 12 Gutachten 
( von dem freilich nur 5 von ordnungs
gemäß bestellten Sachverständigen 
stammten, und nur 2 im Berufungs
verfahren hätten herangezogen wer
den dürfen) in großteils grob ver
fälschter Form befanden. Die nach 
Ansicht der Einsehreiter unter § 223 
Abs. 2 StGB zu subsumierenden Ur-

0 
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Ob das Gretchen an der Burg 

oder den Opa in der Oper. 

Die Wiener Städtische versichert's. 

Vom kleinsten bis zum größten Fall. 

Mit der großen Sicherheit 

der größten österreichischen 

Versicherung. 



kundenverfälschungen wurden da
durch bewerkstelligt, daß der Ver
dächtige einzelne Ablichtungsseiten 
durch Abdeckung beziehungsweise 
Zerstückelung und Neuzusammenset
zung im Kopierverfahren so manipu
lieren ließ, daß sie den Journalisten 
als seitenweise Auszüge unterschoben 
werden konnten. So fehlten etwa im 
Gutachten des Sachverständigen 
Univ.Prof. Dr. Hans Steiner (SV 10) 
auf den den Journalisten vorgeleg
ten Seiten 144 f die entscheidenden 
A'iissagen „all diese Fakten führen zu 
einer Zerstörung des gesamten Öko
systems Donauau" (144) und „es wird 
daher vorgeschlagen, die Verwirkli
chung der Pläne der DOKW auch in 
modifizierter Form nicht zuzulassen 
und stattdessen in einer mehrjährigen 
Periode weiterhin die ökologischen 
Auswirkungen und mögliche Alterna
tiven zu prüfen (145). Dazu kommt, 
daß der Verdächtige auch urheber
rechtlich gar keine Befugnis hatte, 
willkürlich aus diesem Gutachten zu 
zitieren, weil Prof. Steiner als „nicht
amtlicher Sachverständiger" die 
Werknutzungsrechte niemals abge
treten hatte und auch eo ipso wie etwa 
beim beamteten Sachverständigen 
kein Übergang stattfindet. Sein Gut
achten ist kein „amtliches Werk" im 
Sinne des § 7 UrhG, genießt daher 
vollen Urheberrechtsschutz. 

Der Verdächtige erklärte in Anwe
senheit der einschreitenden Univ. 
Doz. Dr. Lötsch und Dr. Weish, die 
Benützung und Zitierung dieser Gut
achten aus dem Wasserrechtsverfah
ren beruhe auf einer Vereinbarung 
mit dem Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft. Der Ver
dächtige beziehungsweise das Bun
desministerium verfügen also über 
nichtamtliche Gutachten so, als ob ih
nen daran Werknutzungsrechte über
lassen worden wären. Noch weiter 
ging der Verdächtige beim Gutachten 
des wirkl. Hofr. Dipl. Ing. Gerl, wo er 
überhaupt willkürliche Zusammen
setzungen als authentische Auszüge 
präsentierte. Teilweise ließ er einzel
ne Auszüge daraus abschreiben, dann 
folgten wieder verstümmelte Kopien, 
die er mit eigenen Seitenzahlen ver
sah, sodaß der Eindruck entstehen 
mußte, es handele sich um authenti
sche Seiten. Dadurch wurden eine 
Reihe von Gutachten in ihr völliges 
Gegenteil verkehrt. Als er von Teil
nehmern der Pressekonferenz aufge
fordert wurde, doch die fehlenden 
Sätze im Gutachten Dris. Steiner zu 
verlesen, meinte er, ,,er könne die be
zughabenden Seiten so schnell nicht 
finden, jedermann könne aber am fol
genden Montag Akteneinsicht neh
men." Als einige der Einsehreiter da
von Gebrauch machen wollten, er
klärte seine Sekretärin Dr. Lashofer, 
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Auschützer: Unruhe und Zweifel 
die Akteneinsicht sei nur in Anwesen
heit des Verdächtigen möglich, der 
habe aber keine Zeit. 

Beweis: Kopie aus der „Arbeiter
zeitung" v. 28.11.1984, Beil. 21; 
Pressemappe des Verdächtigen, Beil. 
22; 
Einsichtnahme in die vollständigen 
Gutachten im Akt II/3-7938-25-1984 
d. Amtes d. NÖ LReg; 
Einvernahme d. Red. Johannes Fi
scher (,,Politik am Freitag"-Redak
tion), p.A. ORF, Würzburgg. 30, 
1130 Wien, Univ.Prof. Dr. Hans Stei
ner, p.A. Universität Wien, sowie von 
Univ. Doz. Prof. Dr. Bernd Lötsch; 
Utendorfg. 2, 1140 Wien und wiss. 
ORat Dr. Peter Weish, p.A. Inst. f. 
Umweltwissenschaft u. Naturschutz 
d. österr. Akademie d. Wissenschaf
ten, Messepalaststr. 14, 1070 Wien. 

Die Einsehreiter erblicken in der 
rücksichtslosen Ausnützung seiner 
politischen Machtposition durch den 
Verdächtigen gegen Recht und Ge
setz nicht nur einen brutalen Anschlag 
auf den Rechtsstaat und die Demo
kratie im allgemeinen, sondern den 
dringenden konkreten Verdacht auf 
tatbild- und tatbestandsmäßige Ver
wirklichung der Vergehen der Urkun
denfälschung und der Verletzung des 
Amtsgeheimnisses nach den §§ 223 
Abs. 2, 310 Abs. 1 StGB sowie des 
Verbrechens des Mißbrauchs der 
Amtsgewalt nach§ 302 Abs. 1 StGB. 

Zum Verdacht auf Urkundenver
fälschung darf darauf verwiesen wer
den, daß unter „ Gebrauch im Rechts
verkehr" im Sinne des§ 223 StGB je
de mit Rücksicht auf den Inhalt 

rechtserhebliche Verwendung zu ver
stehen ist (EvBl. 1978/-176 u.v.a.), 
wobei eine solche nicht unbedingt im 
Verkehr mit Behörden erfolgen muß 
(SSt XL VII/83). Die Einsehreiter ver
kennen nicht, daß das Tatbild des 
Mißbrauchs der Amtsgewalt samt der 
inneren Tatseite nicht notwendiger
weise bezüglich jedes einzelnen der 
aufgezeigten Fakten verwirklicht sein 
muß. Alle Fakten zusammen lassen 
jedoch an der Tatbild- und Tatbe
standsmäßigkeit insbesondere auch 
was die Elemente der Wissentlichkeit 
des Mißbrauchs und der zumindest 
bedingten Vorsätzlichkeit der Schädi
gung keinen Zweifel offen. Dem Ver
dächtigen mag zuzubilligen sein, daß 
er zu seinen vermutlichen Straftaten 
mehrfach ermutigt und angestiftet 
worden sein und eine Reihe von Mit
tätern haben dürfte, die sich möglich
erweise ihrer Verfolgung entzieh1"" 
können. Das darf aber aus gewichfL 
gen generalpräventiven Gründen im 
Falle des Schuldnachweises nicht zur 
Straflosigkeit oder gar zu einem Ver
zicht auf seine Verfolgung ab initio 
führen, weil sonst der Grundsatz 
„Macht vor Recht" Schule machen 
und an den Grundfesten des Staates 
rütteln könnte. Die Tatvorgänge um 
den Verdächtigen haben bereits in der 
breiten Öffentlichkeit und in den Me
dien erhebliche Unruhe und Zweifel 
an den Grundsätzen unseres Rechts
staates aufkommen lassen. Schon aus 
diesen Gründen bietet nur eine Un
tersuchung durch die hiefür zuständi
ge öffentliche Anklagebehörde die 
Gewähr dafür, daß die Identifikation 
des Staatsbürgers mit dem Rechts
staat nicht erschüttert wird. 

Aus all diesen Gründen stellen die 
Einsehreiter durch ihren ausgewiese
nen Rechtsvertreter den { 

Antrag 

die Staatsanwaltschaft Wien wolle 
den aufgezeigten Sachverhalt prüfen, 
Vorerhebungen einleiten oder die 
Einleitung der Voruntersuchung ge
gen den Verdächtigen beim zuständi
gen Gericht beantragen und gegebe
nenfalls gegen ihn Anklage erheben, 
sowie die Einsehreiter von ihren Ver
fügungen zu Handen ihres ausgewie
senen Rechtsvertreters verständigen. 

Dr. Erich Czwiertnia, Dr. Jo
hannes Hawlik, Friedensreich 
Hundertwasser, Dr. Bernd 
Lötsch, Dr. Jörg Mauthe, 
DDr. Günther Nenning, Dr. 
Friedrich Schaller, Dr. Rupert 
Riedl, Dr. Karl Sänger, Dr. 
Gerhard Spitzer, Dr. Walter 
Url, Dr. Peter Weish, Dr. El
frune Wendelberger, Dr. Gu
stav Wendelberger. 
Wien, am 11. Dezember 1984 
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